
Vertragliche Grundlagen



EDITORIAL



So viel wie nötig, so wenig wie möglich 
Damit ein Geschäft reibungslos abgewickelt werden kann, ver-
einbaren Vertragspartner seit Jahrhunderten Bedingungen, 
welche die Sache im Sinne von aktuellen Gepflogenheiten be-
schreiben. Solche Regeln sind dazu da, Missverständnisse und 
Unklarheiten zu vermeiden. Gleichzeitig bieten sie den Parteien 
aber auch die nötige Rechtssicherheit, um überhaupt in einen 
Handel eintreten zu können. Klare Bedingungen und ein Gegen-
über, welches sich daran hält, schaffen Vertrauen und legen 
die Basis für eine langjährige Partnerschaft. Diese Erkenntnis 
galt schon früher und sie gilt heute erst recht. 

Wir begegnen den Menschen in Freundschaft und pflegen part-
nerschaftliche Beziehungen zu unseren Kunden. So verdienen 

wir uns ihr Vertrauen und können uns im Gegenzug auf sie ver-
lassen. Deshalb regeln wir zwar so viel wie nötig, aber der Ein-
fachheit und Transparenz halber nur so wenig wie möglich. 
Woran wir uns beim Geschäften halten, das zeigen wir Ihnen 
gerne in diesen vertraglichen Grundlagen.

Stephan Bärtschi 		  Marco Loosli
Vorsitzender		  Stv. Vorsitzender
der Geschäftsleitung	 der Geschäftsleitung

Stand 1. Januar 2026
Änderungen vorbehalten
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Die nachstehenden Bedingungen dienen einer Regelung der 
gegenseitigen Beziehung zwischen dem Kunden und der Spar- 
und Leihkasse Frutigen AG (nachfolgend «Bank» genannt) unab- 
hängig davon, welche Dienstleistungen oder Produkte der Kun-
de von der Bank bezieht. Vorbehalten bleiben besondere Ver-
einbarungen der Bank. Der Text gilt sinngemäss für weibliche 
und eine Mehrzahl von Personen. Das vorliegende Dokument 
ersetzt sämtliche bisherigen Versionen der vertraglichen 
Grundlagen.

VERFÜGUNGSRECHT
Das der Bank bekannt gegebene Verfügungsrecht gilt ihr gegen- 
über und bis zu einem an sie gerichteten Widerruf, ungeachtet 
anderslautender Veröffentlichungen und/oder Handelsregisterein- 
träge. Der Widerruf muss schriftlich erfolgen, wobei die Bank, 
das Recht – nicht aber die Pflicht – hat, auch einen mündlichen 
Widerruf zu akzeptieren. Der Kunde hat die Bank unverzüglich 
zu informieren, sollte ein Verfügungsberechtigter handlungsun-
fähig werden.

Die Bank haftet nicht für Schäden, welche aus der mangelnden 
Handlungsfähigkeit eines Verfügungsberechtigten entstehen, 
ausser die Handlungsunfähigkeit wurde der Bank mitgeteilt 
und die Bank hat ihre geschäftsübliche Sorgfalt verletzt.

Im Falle des Ablebens des Kunden ist die Bank berechtigt, 
sämtliche nach eigenem Ermessen notwendigen Unterlagen 
und Urkunden zu verlangen, welche die Legitimation der Erben 
oder Dritter belegen. Allfällig notwendige Kosten (z.B. für Über- 
setzungen oder die Ausstellung von Urkunden) hat die anspre-
chende Person zu tragen.

Die Bank kann nach eigenem Ermessen das Verfügungsrecht 
nach dem Ableben des Kunden einschränken oder aufheben.

Die Bank kann andere Vollmachten als solche auf dem bankei-
genen Vollmachtsformular akzeptieren, ist hierzu jedoch nicht 
verpflichtet.

Werden vom Kunden widersprüchliche oder unklare Instruktionen 
über das Verfügungsrecht erteilt, ist die Bank berechtigt, das 
Verfügungsrecht einzuschränken.

Der Kunde haftet für sämtliche Handlungen seiner Bevollmäch-
tigten. Die Bank lehnt jegliche Haftung im Zusammenhang mit 
Handlungen der Bevollmächtigten ab.

LEGITIMATIONSPRÜFUNG
Die Bank prüft die Verfügungsberechtigung z.B. durch Ver-
gleich der Unterschriften mit den bei ihr hinterlegten Unter-
schriften. Zu einer weitergehenden Legitimationsprüfung ist 
die Bank nicht verpflichtet, aber berechtigt.
 

Der Kunde hat die Unterlagen der Bank sorgfältig aufzubewahren 
und vor dem Zugriff von Unbefugten zu schützen. Erteilt der Kun-
de Zahlungsaufträge, so beachtet er alle Vorsichtsmassnahmen, 
um das Risiko von betrügerischen Machenschaften zu vermeiden. 
Passwörter und Codes hält der Kunde geheim. Schäden, welche 
auf die Verletzung seiner Sorgfaltspflichten, auf Missbrauch oder 
mangelnde Legitimation zurückzuführen sind, hat der Kunde 
zu tragen. 

SORGFALTSPFLICHT UND HAFTUNG
Die Bank erbringt ihre Dienstleistungen mit der geschäftsübli-
chen Sorgfalt. Die Haftung der Bank beschränkt sich in allen 
Fällen auf direkte Schäden, die dem Kunden als unmittelbare 
Folge der haftungsbegründenden Handlungen der Bank entstan-
den sind.

GESCHÄFTSBEZIEHUNG MIT MEHREREN 
PERSONEN
Bei einer Geschäftsbeziehung der Bank mit mehreren Personen 
haften diese für allfällige Ansprüche der Bank aus der Gesch- 
äftsbeziehung solidarisch und können nur gemeinsam darüber 
verfügen. Vorbehalten bleibt eine anderslautende schriftliche 
Regelung mit der Bank.

WEISUNGEN DES KUNDEN, STORNO, RÜCKAB-
WICKLUNG UND NICHTAUSFÜHRUNG VON 
AUFTRÄGEN
Die Bank befolgt die Weisungen des Kunden. Die Bank ist be-
rechtigt, Aufträge nicht auszuführen, zu stornieren oder rück-
abzuwickeln, insbesondere wenn keine genügende Deckung 
vorhanden ist, wenn sie erkennt, dass der Kunde sich selbst 
schädigen könnte, wenn die Bank Zweifel an der Verfügungsbe-
rechtigung des Auftraggebers hat, oder wenn entgegenstehende 
gesetzliche, regulatorische oder bankinterne Vorschriften, be-
hördliche Verfügungen, von der Bank zu beachtende nationale 
oder internationale Sanktionsmassnahmen oder Vereinbarun-
gen bestehen. Die Bank ist berechtigt, irrtümlich verbuchte 
Aufträge und Transaktionen rückgängig zu machen.

Erteilt der Kunde Aufträge, deren Gesamtbetrag sein verfüg-
bares Guthaben oder den ihm von der Bank gewährten Kredit 
übersteigt, so ist die Bank berechtigt, ohne Rücksicht auf Da-
tum oder zeitlichen Eingang nach eigenem Ermessen zu be-
stimmen, welche Aufträge vollständig, teilweise oder nicht 
auszuführen sind, beziehungsweise welche allenfalls rückab-
gewickelt werden.

INFORMATIONSPFLICHT DES KUNDEN
Die Bank ist darauf angewiesen, immer über aktuelle Kundenin-
formationen zu verfügen. Der Kunde ist daher verpflichtet, der Bank 
allfällige Änderungen zu seiner Person, seinen Bevollmächtigten, 
seinen Kontrollinhabern sowie seinen an den Vermögenswerten 



wirtschaftlich Berechtigten (insbesondere Name, effektive 
Wohnsitzadresse, Zustelladresse, Nationalitäten, Steuerstatus) 
unverzüglich, wahrheitsgetreu und schriftlich mitzuteilen. 

Verstösst der Kunde gegen diese Pflicht, so hat er allfällige Kosten 
für die Nachforschungen sowie den weiteren Schaden, welcher 
der Bank entsteht, zu tragen. 

KONTAKT- UND NACHRICHTENLOSIGKEIT
Der Kunde sorgt dafür, dass der Kontakt zur Bank nicht abbricht. 
Kommt es zu einem Kontaktabbruch, so kann die Bank die Kosten 
für Adressnachforschungen wie auch die besondere Behandlung 
und Überwachung von nachrichtenlosen Vermögenswerten dem 
Kunden weiterbelasten. Kontakt- und nachrichtenlose Geschäfts-
beziehungen mit einem Schuldsaldo werden von der Bank 
aufgelöst. 

MITTEILUNGEN DER BANK
Mitteilungen der Bank gelten als dem Kunden rechtsgültig 
zugestellt, wenn sie gemäss den letzten Weisungen des Kunden 
oder zu seinem Schutze abweichend davon abgesandt worden 
sind. Ohne schriftlichen Widerspruch seitens des Kunden 
gelten die Mitteilungen der Bank innerhalb von 30 Tagen als 
genehmigt.

ÜBERMITTLUNGSFEHLER
Den aus der Benutzung von Übermittlungsarten wie Post, Trans-
portunternehmen, Telefon, elektronischer Kommunikation oder 
jeder anderen Form der Übermittlung entstehenden Schaden 
(insbesondere aus Verlust, Verspätung, Missverständnissen, 
Verstümmelungen oder Doppelausfertigungen) trägt der Kunde, 
sofern die Bank nicht grobfahrlässig den Schaden verursacht 
hat. Tritt ein Schaden durch Zufall oder höhere Gewalt ein, 
ohne dass die Bank grobfahrlässig gehandelt hat, so trägt der 
Kunde den Schaden.
 
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der Versand von Informati-
onen und Mitteilungen per E-Mail sowie ähnlichen Kommunika-
tionsarten auf ungesichertem Weg erfolgt und kein Schutz der 
Vertraulichkeit und des Bankkundengeheimnisses gegeben ist. 
Ebenfalls können E-Mails Schadsoftware enthalten und 
fehlgeleitet oder abgefangen werden. Die Bank empfiehlt dem 
Kunden, auf den Versand von vertraulichen Informationen per 
E-Mail oder über andere ungesicherte Kommunikationskanäle 
zu verzichten, und kann solche Auftragserteilungen jederzeit 
ablehnen.

AUSFÜHRUNG VON AUFTRÄGEN UND 
ERREICHBARKEIT
Aufträge werden in der Regel nur während der normalen Ge-
schäftsöffnungszeiten der Bank verarbeitet und verbucht. Zwi-
schen Auftragserteilung und Ausführung können Verzögerungen 

wegen der Geschäftsöffnungszeiten der Bank, der Feiertags- 
regelungen im In- oder Ausland, der Handelstage sowie Handels-
zeiten von Börsen, einer notwendigen technischen oder ma- 
nuellen Bearbeitung, wegen technisch bedingter Störungen, 
aufgrund von Systemprüfungen oder aus anderen Gründen 
entstehen. Die Bank haftet weder für Schäden aufgrund solcher 
Verzögerungen noch für abgelehnte, anderweitig fehlerhafte 
oder aus anderen Gründen nicht ausgeführte Aufträge, es sei 
denn, sie habe die geschäftsübliche Sorgfalt verletzt. In diesem 
Fall haftet die Bank nur für den Zinsausfall. Für die Berechnung 
des Ausfalls sind die Zinssätze der Bank massgebend. 

Der Kunde ist sich bewusst, dass die Bank keine dauernde  
Erreichbarkeit während der normalen Geschäftsöffnungszeiten 
garantieren kann. Im gesamten Geschäftsverkehr mit der Bank 
gelten Samstage, Sonntage und gesetzlich anerkannte Feiertage 
nicht als Werktage. 

RECHENSCHAFT UND BEANSTANDUNGEN
Der Kunde erhält periodisch (z.B. täglich, monatlich, vierteljähr-
lich, halbjährlich oder jährlich) Konto- bzw. Vermögensauszüge 
mit sämtlichen Bewegungen wie Gutschrift bzw. Belastung der 
Zinsen, Gebühren, Kommissionen, Spesen und Steuern. 

Alle Einwendungen oder Beschwerden, insbesondere betreffend 
die Ausführung oder Nichtausführung von Aufträgen jeder Art, 
die   Konto-, Depot- oder Vermögensauszüge, die Bewertung von 
Guthaben oder hinsichtlich anderer Mitteilungen der Bank, sind 
sofort nach Empfang der diesbezüglichen Anzeige, in jedem Fall 
innerhalb von 30 Tagen, bei der Bank anzubringen, ansonsten 
diese vom Kunden als genehmigt gelten. 

Erfolgen Beanstandungen vom Kunden nicht rechtzeitig, kann 
er einen Schaden, der ihm aufgrund der Mangelhaftigkeit der 
beanstandeten Mitteilungen oder Dokumente entstanden ist, 
gegenüber der Bank nicht mehr geltend machen. 

Erwartet der Kunde Mitteilungen oder Dokumente, teilt er der 
Bank eine Verspätung des Zugangs umgehend mit, sofern die 
Dokumente nicht zum erwarteten Zeitpunkt eingehen.

GUTHABEN IN FREMDEN WÄHRUNGEN BZW. AUF 
EDELMETALLKONTEN
Die Guthaben der Kunden in fremder Währung werden auf den 
Namen der Bank, jedoch auf Rechnung und Gefahr des Kunden, 
bei den Korrespondenzbanken in gleicher Währung inner- oder 
ausserhalb des Landes der betreffenden Währung angelegt.

Die Bank trifft weder eine Verantwortung noch eine Haftung be-
züglich allfälliger Steuern und Lasten, denen diese Guthaben 
durch die Bestände des Währungsgebietes oder am Sitz der Kor-
respondenzbank unterworfen werden. 
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Kommt es im Land, in dem das Guthaben angelegt ist, zu be-
hördlichen Massnahmen, welche weder mit der Bank noch mit 
dem Kunden zusammenhängen, so trägt der Kunde die wirt-
schaftlichen und rechtlichen Folgen.

Die Verpflichtung der Bank aus Konten in fremder Währung 
wird ausschliesslich durch einen Verkaufs- oder Zahlungsauf-
trag oder durch die Ausstellung eines Checks bei der konto-
führenden Geschäftsstelle erfüllt. Beträge in fremder Währung 
werden in Schweizer Franken gutgeschrieben bzw. belastet, 
ausser der Kunde besitzt ein Konto in der betreffenden Fremd-
währung oder erteilt der Bank rechtzeitig andere Weisungen. 
Der Kunde trägt allfällige Verlustrisiken (z.B. bei einer Rückwei-
sung der Transaktion und Wiedergutschrift, bei einem Syste-
mausfall und / oder bei der Sistierung des Handels infolge 
besonderer Marktverhältnisse.

KONDITIONEN
Die Bank legt Preise und Konditionen (z.B. Soll- und Haben-Zins-
sätze bzw. Zinsmargen, Kommissionen, Gebühren, Spesen, 
Rückzugsbedingungen inklusive Beschränkungen von Rückzü-
gen durch Staffelung oder Kündigungsfristen, Umrechnungs-
kurse für fremde Währungen) fest. Aufgrund veränderter 
Marktverhältnisse bzw. Kosten kann die Bank die Preise und 
Konditionen jederzeit ändern bzw. neue Preise und Konditionen 
einführen, insbesondere Negativzinsen (Minuszinsen, welche 
auf den Kontoguthaben des Kunden belastet werden).
 
Die Bank informiert über die Änderungen der Preise und Kon-
ditionen auf dem Postweg, auf ihrer Internetseite, in ihren 
Kundenzonen oder auf andere geeignete Weise. In begründeten 
Fällen erfolgt die Änderung ohne Vorankündigung. 
 
Mit Bekanntgabe der Änderung steht es dem Kunden frei, die 
von der Änderung betroffene Dienstleistung schriftlich unter 
Vorbehalt besonderer Vereinbarungen und spezifischer Kün-
digungsbedingungen sowie unter Berücksichtigung der Rück-
zugslimiten zu kündigen. Neue Gebühren oder Preise oder 
Preis- und Gebührenerhöhungen gelten als genehmigt, wenn 
der Kunde die betroffene Dienstleistung oder das betroffene 
Produkt nicht innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe kün-
digt. Kosten Dritter, welche der Bank bei ihrer Tätigkeit für  
den Kunden entstehen, werden dem Kunden belastet.

BARZAHLUNGSVERKEHR
Die Bank ist unabhängig von den festgelegten Konditionen 
berechtigt, jederzeit Bareinzahlungen oder -auszahlungen im 
Einzelfall ohne Angabe eines Grundes zu begrenzen oder zu 
verweigern.

ZAHLUNGSVERKEHR
Die Bank führt einen Zahlungsauftrag aus, wenn die von der Bank 

geforderten Angaben vorliegen, wenn zum Zeitpunkt der Belas-
tung der Kunde über ein frei verfügbares Guthaben oder eine 
frei verfügbare Kreditlimite (jeweils mindestens in der Höhe des 
Zahlungsauftrags) verfügt und wenn der Ausführung keine ge-
setzlichen oder regulatorischen Vorschriften, behördlichen Anord- 
nungen, nationalen oder internationalen Sanktionsmassnahmen 
oder andere Verbote oder Beschränkungen entgegenstehen.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass ein ausgeführter Zah-
lungsauftrag insbesondere von der Empfängerbank oder einer 
Korrespondenzbank ohne Angaben von Gründen zurückgewie-
sen werden kann.

Zahlungseingänge, bei denen Angaben fehlen, falsch oder un-
klar sind oder bei welchen ein Abgleich mit bei der Bank vor-
handenen Daten Widersprüche ergibt, können von der Bank 
zurückgewiesen werden. Zahlungseingänge können auch aus 
anderen Gründen zurückgewiesen werden (z.B. saldierte Ge-
schäftsbeziehung, gesetzliche oder regulatorische Vorschrif-
ten, behördliche Anordnungen oder nationale oder inter- 
nationale Sanktionen),sofern keine Pflicht zur Blockierung der 
eingegangenen Zahlung besteht. Die Bank ist in diesen Zusam-
menhängen berechtigt, allen beteiligten Parteien (inkl. des 
Zahlungsabsenders) den Grund der nicht erfolgten Gutschrift 
mitzuteilen. 
 
Unabhängig von der Währung erfolgt die Gutschrift oder die 
Belastung auf dem in der Überweisung angegebenen Konto 
und in der Währung dieses Kontos. 

Wird eine Zahlung nicht ausgeführt oder zurückgewiesen, so 
schreibt die Bank den Betrag dem betreffenden Konto wieder 
gut, sofern er bereits belastet wurde. Es steht der Bank frei, 
den Zahlungsauftrag nach erfolgter Beseitigung des Grun-
des für die Nichtausführung oder Zurückweisung nochmals 
selbstständig auszuführen. Die Bank übernimmt keine Haf-
tung für Schäden, die sich aus der Nichtausführung, Zurück-
weisung oder nochmaligen Ausführung ergeben können.

WECHSEL, CHECKS UND ÄHNLICHE PAPIERE
Die Bank ist berechtigt, diskontierte oder gutgeschriebene 
unbezahlte Wechsel, Checks und ähnliche Papiere zurückzu- 
belasten. Trotzdem bleiben ihr die wechselrechtlichen, check- 
rechtlichen oder anderen Ansprüche auf Zahlung des vollen 
Betrages der Wechsel und Checks mit Nebenforderungen 
gewahrt, und zwar gegen jeden aus dem Papier Verpflichteten 
bis zur Begleichung eines vorhandenen Schuldsaldos. Den 
Schaden im Zusammenhang mit der Einlösung von falschen 
oder gefälschten Wechseln, Checks oder ähnlichen Papieren, 
hat der Kunde selbst zu tragen. Die Bank trifft geeignete Mass-
nahmen, um betrügerische Machenschaften zu erkennen bzw. 
zu verhindern. 



AUFZEICHNUNG DER KOMMUNIKATION UND IN 
BANKRÄUMLICHKEITEN
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Bank, mit 
oder ohne vorgängige Information, von jeglicher Kommunikation 
(Telefongespräche und Kommunikation über elektronische 
Kanäle) und im Bereich von Geldautomaten und Bankräumen 
(inkl. mobiler bzw. temporärer Bankstellen) Bild- und Tonauf- 
zeichnungen vornehmen und diese speichern kann. Die Bank ist 
berechtigt, die Aufzeichnungen zum Zweck der Qualitätssiche-
rung, der Erfüllung von gesetzlichen oder regulatorischen 
Vorgaben und zu Beweiszwecken zu verwenden.

PFAND- UND VERRECHNUNGSRECHT
Bestehen Schuldverpflichtungen des Kunden gegenüber der 
Bank, so hat diese an allen Vermögenswerten, die sie für Rech-
nung des Kunden bei irgendeiner ihrer Geschäftsstellen oder 
anderswo aufbewahrt, ein Pfandrecht. Dies gilt auch für Kredite 
und Darlehen mit besonderen oder ohne Sicherheiten. Nach 
ihrer Wahl ist die Bank zur zwangsrechtlichen oder freihän- 
digen Verwertung der Pfänder berechtigt, sobald der Kunde mit 
seinen Leistungen im Verzug ist.

Bezüglich der gegen sie bestehenden Ansprüche hat die Bank 
ein Verrechnungsrecht, ohne Rücksicht auf die Fälligkeit oder 
die Währung ihrer eigenen Forderungen. 

EMPFEHLUNGEN, RATSCHLÄGE UND WEITERE 
INFORMATIONEN
Die Bank haftet nicht für Schäden, welche aufgrund ihrer Rat-
schläge, Empfehlungen oder weiterer Informationen zuhanden 
des Kunden entstehen, es sei denn, dass der Bank grobes Ver-
schulden nachgewiesen wird.

Die Bank gibt gegenüber dem Kunden keine Beratung ab und hat 
keine Informations-, Prüf- und Abklärungspflichten, ob ein Pro-
dukt oder eine Dienstleistung für den Kunden angemessen 
oder geeignet ist. Vorbehalten bleiben anderslautende schrift- 
liche Vereinbarungen.

KEINE RECHTS- ODER STEUERBERATUNG
Die Bank erbringt im Zusammenhang mit der Geschäftsbezie-
hung keine Rechts- oder Steuerberatung. Insbesondere beziehen 
sich die Beratung oder die Auskünfte der Bank nicht auf die 
steuerrechtliche Situation des Kunden oder auf die steuerlichen 
Folgen von Anlagen, Produkten und Dienstleistungen für den 
Kunden. Die Bank ist namentlich nicht verpflichtet, die steuer- 
liche Situation des Kunden zu berücksichtigen. Der Kunde aner-
kennt, dass die Bank nicht für steuerliche Auswirkungen einer 
Handlungen oder eventueller Auskünfte der Bank haftet. Sämt-
liche Steuerverbindlichkeiten, die im Zusammenhang mit den 
Vermögenswerten des Kunden anfallen, gehen vollumfänglich 
zulasten des Kunden. Die Bank ist ermächtigt, ohne vorgängige 

Zustimmung des Kunden Steuern einzubehalten und abzuliefern, 
sofern dies gesetzlich bzw. regulatorisch vorgesehen ist.

Treten beim Kunden diesbezüglich Unklarheiten auf, hat er selbst 
einen Steuerberater zu konsultieren.

EINHALTUNG VON GESETZEN
Der Kunde ist verpflichtet, die nationalen sowie internationalen 
gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, insbesondere 
zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinan- 
zierung, die strafrechtlichen sowie die auf ihn anwendbaren 
steuerrechtlichen Bestimmungen, einzuhalten. Verstösst der 
Kunde gegen diese Bestimmungen, so hat er die Kosten für 
Abklärungen und Aufwendungen der Bank zu tragen und die 
Bank schadlos zu halten. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass 
bei der Eröffnung oder im Verlaufe der Geschäftsbeziehung 
Umstände eintreten können, welche die Bank gesetzlich ver-
pflichten, Abklärungen betreffend die Geschäftsbeziehung oder 
eine Transaktion vorzunehmen, Vermögenswerte zu sperren, 
die Geschäftsbeziehung einer zuständigen Behörde zu melden 
oder die Geschäftsbeziehung abzubrechen oder Transaktionen 
nicht auszuführen. Der Kunde ist verpflichtet, der Bank auf 
Verlangen wahrheitsgemässe Auskünfte zu erteilen, welche 
sie benötigt, um ihren gesetzlichen Abklärungs- oder Melde-
pflichten nachzukommen.

Die Bank kann Massnahmen zur Einhaltung und/oder Um- 
setzung von gesetzlichen sowie regulatorischen Vorschriften, 
internationalen Abkommen, Sanktionen, der einwandfreien 
Geschäftsbeziehung sowie aus weiteren internen oder exter-
nen Compliance- oder Sicherheitsgründen ergreifen. Insbe-
sondere kann die Bank die Verfügbarkeit von Dienstleistungen 
einschränken sowie Verfügungsrechte des Kunden ohne An-
gabe von Gründen beschränken oder verweigern.

AUSLAGERUNG VON GESCHÄFTSBEREICHEN
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Bank einzelne Ge-
schäftsbereiche (z.B. Informatik, Datenaufbewahrung und 

-verarbeitung, Risikomanagement, Compliance, Zahlungsver-
kehr, Wertschriften administration und interne Revision) an 
Dritte auslagern kann. Sämtliche externe Dienstleistungser-
bringer werden zur Vertraulichkeit verpflichtet und die Bank 
haftet für deren Handlungen wie für eigene Handlungen. 

BANKKUNDENGEHEIMNIS UND DATENSCHUTZ
Die Bank ist an das Schweizer Bankkundengeheimnis sowie 
den Datenschutz gebunden. Vorbehalten bleiben nachfolgende 
Ausnahmen und Einschränkungen. 

Über die Bearbeitung von Personendaten informiert die Bank 
in ihrer Datenschutzerklärung auf ihrer Internetseite sowie in 
ihren Filialen.
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ENTBINDUNG VOM BANKKUNDENGEHEIMNIS
Der Kunde entbindet die Bank von ihrer Geheimhaltungspflicht 
und verzichtet auf das Bankkundengeheimnis:

	 bei Wahrnehmung von gesetzlichen oder aufsichtsrechtli- 
	 chen Auskunfts- oder Abklärungspflichten der Bank
	 für das Einholen notwendiger Auskünfte bei Dritten, um die 
	 Geschäftsbeziehung eröffnen oder abwickeln zu können  
	 soweit dies notwendig ist, um eine Dienstleistung auszu- 
	 führen
	 für Bonitätsprüfungen und Nachforschungen der Bank bei 	
	 Kreditinformationsstellen und Behörden, insbesondere in 
	 Bezug auf die Anfrage- und Meldepflichten gegenüber der  
	 Informationsstelle für Konsumkredit (IKO) bei Konsum- 
	 kreditverträgen
	 gegenüber Vermittlern über das Zustandekommen der Ge- 
	 schäftsbeziehung, sofern der Kunde von einem Vermittler 
	 an die Bank vermittelt worden ist oder umgekehrt
	 zur Sicherung oder Durchsetzung der Ansprüche der Bank ge- 
	 genüber dem Kunden und der Verwertung von Sicherheiten 
	 des Kunden oder Dritter (sofern die Sicherheiten Dritter für  
	 Ansprüche gegen den Kunden bestellt wurden)
	 beim Inkasso von Forderungen der Bank gegen den 
	 Kunden 
	 zum Schutz des Kunden bei Anzeichen einer Straftat zum 
	 Nachteil des Kunden
	 bei Nachforschungen nach Berechtigten bei Kontakt-  oder 
	 Nachrichtenlosigkeit
	 gegenüber seinen Erben nach seinem Ableben
	 bei Auslagerung von Geschäftsbereichen und in diesem Zu- 
	 sammenhang für die Weitergabe von Kundendaten an beauf- 
	 tragte Dritte
	 soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Bank 
	 notwendig ist 
	 zur Abwehr von Ansprüchen einschliesslich Sanktionen ge- 
	 gen die Bank
	 zur Anzeige einer Straftat, die zum Nachteil der Bank be- 
	 gangen worden ist
	 bei gerichtlichen Auseinandersetzungen der Bank mit dem  
	 Kunden

DATENSCHUTZ UND BANKKUNDENGEHEIMNIS 
IM GRENZÜBERSCHREITENDEN 
DIENSTLEISTUNGSVERKEHR
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die im Rahmen der gren-
züberschreitenden Dienstleistungen ins Ausland übermittelten 
Daten nicht mehr durch das schweizerische Recht geschützt sind. 
Im Umfang der Offenlegung verzichtet der Kunde ausdrücklich 
auf das Bankkundengeheimnis. Der Kunde ist sich bewusst und 
akzeptiert, dass die Empfänger der Daten weder an das Schweizer 
Bankkundengeheimnis noch an das Schweizer Datenschutz- 
recht gebunden sind und dass die Bank keine Kontrolle über die 

Datenverwendung der übermittelten Daten hat. Speziell im Rah-
men der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinan-
zierung sowie der Bekämpfung von Steuerstraftaten können aus- 
ländische Gesetze und Regulierungen die Weitergabe dieser 
Daten an Behörden oder andere Dritte vorsehen.

Der Kunde stellt sicher, dass das Einverständnis von allenfalls 
in die Geschäftsbeziehung involvierten Dritten, wie z.B. wirtschaft-
lich Berechtigten oder Bevollmächtigten, von ihm eingeholt wurde, 
und berechtigt die Bank in deren Namen zur entsprechenden 
Offenlegung.

TRANSAKTIONS- UND DIENSTLEISTUNGSBEZOGE-
NE OFFENLEGUNG
Der Kunde ist damit einverstanden, dass im Zahlungsverkehr die 
Daten des Auftraggebers (Name, Kontonummer und die Adresse, 
gegebenenfalls eine transaktionsbezogene Referenznummer, 
Geburtsdatum und Geburtsort und / oder die nationale Identitäts-
nummer oder die Kundennummer) bei einem nationalen oder 
internationalen Zahlungsauftrag den beteiligten Parteien (z.B. 
in- und ausländische Korrespondenzbanken, Empfängerbank, 
Systembetreiber, wie SIX Interbank Clearing oder SWIFT) und 
den Begünstigten im In- und Ausland offengelegt werden müssen. 
Diese Daten müssen unter Umständen an beauftragte Dritte in 
weitere Länder übermittelt werden.

Finanzinstrumente, die an einem Handelsplatz zum Handel zuge-
lassen sind, unterstehen den Regeln dieses Handelsplatzes in-
klusive des Rechts des Landes des Handelsplatzes. 

Damit die Bank Finanzmarkt- und Fremdwährungsgeschäfte für 
den Kunden ausführen kann, verlangt das anwendbare Recht unter 
Umständen eine Offenlegung von Daten in Bezug auf den Kunden 
oder weiterer Dritter. Die Bank ist dabei zur Offenlegung dieser 
Daten berechtigt, soweit die Offenlegung zur Dienstleistungser-
bringung notwendig ist und die Einhaltung von in- und ausländi-
schen Gesetzen, vertraglichen Auflagen, Regulierungen, Vor- 
schriften, Geschäfts- und Handelspraktiken oder Compliance- 
Standards notwendig ist. Diese Offenlegungspflichten variieren 
zwischen den einzelnen Rechtsordnungen und sind z.B.:

	 Austausch von Daten mit dem Händler/Handelsplatz bei der  
	 Ausführung von Geschäften im Zusammenhang mit
	 Finanzinstrumenten 
	 Auskunftsersuchen einer ausländischen Unternehmung  
	 über ihre Aktionäre
	 Auskunftsersuchen über eine Transaktion eines Betreibers 
	 einer Finanzmarktinfrastruktur
	 Auskunftsersuchen einer ausländischen Behörde über Finanz- 
	 instrumente und Währungen, die im Land der Behörde 
	 emittiert, gehandelt, abgerechnet, abgewickelt oder ver- 
	 wahrt werden.



Der Kunde ermächtigt die Bank, diejenigen Informationen offen-
zulegen, zu welchen sie verpflichtet ist oder sie für erforderlich 
erachtet, insbesondere:

	 den Auftraggeber einer bestimmten Transaktion
	 den Inhaber eines Kontos oder Depots
	 die wirtschaftlich Berechtigten an den Vermögenswerten  
	 eines Kontos oder Depots
	 zeichnungsberechtigte Personen am Konto oder Depot
	 wer die Stimmrechte über die auf dem Depot verwahrten 	
	 Vermögenswerte ausüben darf. 

KÜNDIGUNG
Die Bank und der Kunde können unter Vorbehalt besonderer 
Vereinbarungen und spezifischer Kündigungsbedingungen die 
Geschäftsbeziehung sowie einzelne Dienstleistungen oder Pro-
dukte jederzeit und ohne Angabe von Gründen unter der Berück-
sichtigung der Rückzugslimiten kündigen. Falls die Rückzugs- 
limiten bei einer Kündigung durch den Kunden überschritten 
werden, ist der Bank eine Nichtkündigungskommission ge- 
schuldet. Die Bank kann zugesagte oder benutzte Kredite annul-
lieren und ihre sofort fälligen Guthaben ohne Weiteres vom 
Kunden einfordern. 

Unterlässt es der Kunde auch nach einer von der Bank angesetz-
ten angemessenen Nachfrist, der Bank mitzuteilen, auf welches 
Konto bzw. Depot lautend auf den Namen des Kunden bei einem 
anderen Finanzintermediär die vom Kunden bei der Bank hin- 
terlegten Vermögenswerte und Guthaben zu transferieren sind, 
so kann die Bank die Verfügungsmöglichkeit über Vermögens- 
werte ganz oder teilweise einschränken, bis der Kunde der 
vorgenannten Aufforderung nachkommt. Alternativ kann die 
Bank die Geschäftsbeziehung sowie einzelne Dienstleistungen 
oder Produkte auflösen und die bei ihr liegenden Vermögens- 
werte und Guthaben mit befreiender Wirkung am vom Richter 
bezeichneten Ort hinterlegen oder in Form eines Checks an die 
letztbekannte Korrespondenzadresse des Kunden senden. 
 
Die infolge der Kündigung entstandenen Kosten sind vom Kunden 
zu tragen.

Die vorgenannte Regelung gilt unabhängig davon, ob der Kunde 
oder die Bank die Geschäftsbeziehung, einzelne Dienstleist- 
ungen oder Produkte kündigt. Der Kunde trägt die alleinige Ver-
antwortung für daraus entstandene Schäden und entbindet die 
Bank, soweit gesetzlich zulässig, von jeglicher Haftung in diesem 
Zusammenhang.

ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND
Alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und der Bank, 
insbesondere auch die Frage ihrer Gültigkeit und Rechtswirk-
samkeit, unterstehen ausschliesslich dem schweizerischen 

materiellen Recht unter Ausschluss der Bestimmungen des in-
ternationalen Privatrechts und des übrigen Kollisionsrechts. 
Erfüllungsort, Betreibungsort für Kunden mit ausländischem 
Wohnsitz / Firmensitz sowie ausschliesslicher Gerichtsstand 
für alle Verfahren ist der Sitz der Bank. 
 
Die Bank hat indessen das Recht, den Kunden auch beim zustän-
digen Gericht seines Wohnsitzes / Firmensitzes oder bei jedem 
anderen zuständigen Gericht zu belangen. Vorbehalten bleiben 
zwingende gesetzliche Bestimmungen.

ÄNDERUNGEN DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTS- 
BEDINGUNGEN
Die Bank behält sich jederzeitige Änderungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vor. Solche Änderungen werden dem 
Kunden entweder auf dem Postweg, auf der Internetseite der 
Bank, in den Kundenzonen der Bank oder auf andere geeignete 
Weise bekannt gegeben. Ohne schriftlichen Widerspruch seitens 
des Kunden innerhalb einer Frist von 30 Tagen seit der Bekannt-
gabe gelten sie als genehmigt. Mit Bekanntgabe der Änderung 
steht es dem Kunden frei, die von der Änderung betroffenen 
Dienstleistungen schriftlich zu kündigen. In gleicher Weise kann 
die Bank auch weitere Vereinbarungen mit dem Kunden ändern, 
sofern in diesen nichts anderes vorgesehen ist.
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HYPOTHEKARDARLEHEN UND SICHERUNGSÜBEREIGUNG

Bestimmungen zum Basisvertrag für Hypo-
thekardarlehen und Sicherungsübereignung
ZINSEN
Der Darlehensnehmer verpflichtet sich, den jeweiligen Schuld-
betrag nach den Grundsätzen der kaufmännischen Zinsberech-
nung zu den von der Bank jeweils aufgrund der Marktlage 
festgesetzten Bedingungen (Zinssätze) zu verzinsen und zu-
sammen mit sämtlichen Kosten zu zahlen.

Die Zinssätze sind abhängig von der Bonität des Darlehensneh-
mers, der gewählten Darlehensart sowie den Verhältnissen am 
Geld- und Kapitalmarkt. Soweit nichts anderes vereinbart wur-
de, gelten jeweils die aktuellen Zinssätze für variable 
Hypothekardarlehen.

Erfolgt die Zins- und Amortisationszahlung nicht fristgerecht, 
gerät der Darlehensnehmer ohne weiteres in Verzug. Der Dar-
lehensnehmer schuldet der Bank überdies ab Verzug bis zur 
Begleichung des Zinsausstandes auf dem fälligen Zinsbetrag 
einen Verzugszins in der Höhe von zurzeit und bis auf weiteres 
9 % p.a. 

Die Zinsen sind quartalsweise per 31.03., 30.06., 30.09. und 
31.12. zu bezahlen. Allfällige Abweichungen werden in der Pro-
duktbestätigung festgehalten.

Für die Zinsberechnung werden alle Monate mit 30 Tagen und 
das Jahr mit 360 Tagen berücksichtigt.

BELASTUNG DES ABSCHLUSSBETREFFNISSES
Der Darlehensnehmer ermächtigt hiermit die Bank ausdrück-
lich Zinsen (inklusive Verzugszinsen), vereinbarte Amortisati-
onen, Spesen, Kommissionen, Gebühren, Kosten etc. bei ihrer 
jeweiligen Fälligkeit unter Vorbehalt der Deckung auf einem 
Konto des Darlehensnehmers bei der Bank zu belasten. Der 
Darlehensnehmer verpflichtet sich, den entsprechenden Be-
trag fristgerecht auf dem Konto zur Verfügung zu stellen. Das 
definierte Belastungskonto wird mittels Produktbestätigung 
vereinbart und bestätigt.

VERÄUSSERUNG VON GRUNDSTÜCKEN
Werden bei Veräusserung der belasteten Grundstücke die be-
sicherten Schulden vom Erwerber übernommen, ist die Bank 
berechtigt, diesen Vertrag und alle unter diesem Vertrag ge-
führten Hypothekardarlehen mit allen Rechten und Pflichten 
auf den neuen Schuldner zu übertragen.

VORFÄLLIGKEITS- UND 
UMTRIEBSENTSCHÄDIGUNG
Bei vorzeitiger Auflösung von Finanzierungen mit fester Lauf-
zeit schuldet der Vertragspartner der Bank eine Vorfälligkeits-
entschädigung sowie eine Umtriebsentschädigung.
 

Die Vorfälligkeitsentschädigung berechnet sich aus der Diffe-
renz zwischen dem für die entsprechende Zinsperiode verein-
barten Zinssatz (Kreditzinssatz) und dem bei vorzeitiger 
Beendigung der Finanzierung erzielbaren Zinssatz für eine 
Anlage am Interbankenmarkt mit der nächst kürzeren Stan-
dardlaufzeit (Anlagezinssatz). Als Referenzzinssatz gilt derje-
nige einer Schweizer Bank oder die täglich publizierten SARON 
Compound Rates, wobei die Wahl im Ermessen der Bank liegt. 
Liegt der Kreditzinssatz unter dem Anlagezinssatz, beträgt die 
Vorfälligkeitsentschädigung CHF 0.00.

Die Umtriebsentschädigung wird nach Aufwand berechnet, 
beträgt jedoch im Minimum CHF 500.00.

MEHRERE DARLEHENSNEHMER / SCHULDNER
Mehrere Darlehensnehmer sind der Bank gegenüber solidarisch 
berechtigt und verpflichtet.

SPESEN / KOMMISSIONEN / GEBÜHREN
Die Bank legt in ihrem "Gebührentarif", welcher einen integrie-
renden Bestandteil der vertraglichen Grundlagen bildet, die 
Tarife für Spesen, Kommissionen und Gebühren separat fest, 
welche sie dem Kreditkonto des Kreditnehmers verrechnen 
kann. Sie behält sich das Recht vor, diesen jederzeit zu ändern, 
insbesondere veränderten Verhältnissen anzupassen. Ände-
rungen werden dem Kreditnehmer in geeigneter Weise bekannt 
gegeben. Kosten Dritter, welche der Bank bei ihrer Tätigkeit 
für die Finanzierung entstehen, kann sie dem Kreditnehmer 
weiterbelasten.

VERSICHERUNGSPFLICHT
Der Darlehensnehmer verpflichtet sich, die Liegenschaft sowie 
das etwaige Zugehör, die nicht Gegenstand der Pflichtversi-
cherung sind, gegen Feuer und Naturschäden bei Versiche-
rungsgesellschaften mit Sitz in der Schweiz für einen von der 
Bank als angemessen angesehenen Wert zu versichern.

INFORMATIONSPFLICHT
Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, bei Bedarf der Bank je-
derzeit die notwendigen Informationen im Zusammenhang mit 
der Gewährung des Hypothekardarlehens gemäss Basisvertrag 
für Hypothekardarlehen auszuhändigen. Zudem ermächtigt der 
Darlehensnehmer die Bank, diese Informationen bei Dritten 
(Gebäudeversicherung, Grundbuchämter, Einwohnerkontrollen 
usw.) einzuholen.
 
Zudem hat er der Bank auf deren Verlangen alle Auskünfte über 
seine Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie sein 
Zahlungsverhalten zu erteilen und mit geeigneten Unterlagen 
zu dokumentieren.
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ZUSÄTZLICHE BESTIMMUNGEN 
ZUR SARON-HYPOTHEK
ERSTE ZINSPERIODE
Der gesamte Zinssatz für die erste Zinsperiode ab Beginn der 
Laufzeit gemäss separater Produktbestätigung bis zum Ende 
des angebrochenen Kalenderquartals wird 10 Kalendertage 
(wenn der letzte Kalendertag auf ein Wochenende oder einen 
Feiertag fällt, gilt der nächstmögliche Bankwerktag) vor dem 
ersten Zinstermin festgelegt (Berechnungsart gemäss den 
Bestimmungen Saron-Hypothek im Basisvertrag für Hypothe-
kardarlehen für die ganze Zinsperiode) und anschliessend dem 
Darlehensnehmer durch die Bank mit verbindlicher Wirkung 
durch die definitive Zinsabrechnung schriftlich mitgeteilt.
 
WEITERE ZINSPERIODEN
Die gesamten Zinssätze für die weiteren Zinsperioden von je 
einem Kalenderquartal werden von der Bank jeweils 10 Kalen-
dertage (wenn der letzte Kalendertag auf ein Wochenende oder 
einen Feiertag fällt, gilt der nächstmögliche Bankwerktag) vor 
dem Zinstermin festgelegt und anschliessend dem Darlehens-
nehmer durch die Bank mit verbindlicher Wirkung durch die 

definitive Zinsabrechnung schriftlich mitgeteilt.
Falls das Laufzeitende nicht auf das Ende einer Zinsperiode 
fällt und der Darlehensnehmer die Saron-Hypothek vor Ablauf 
einer Zinsperiode zurückzahlt, erfolgt die Berechnung des 
Basiszinssatzes 10 Kalendertage (wenn der letzte Kalendertag 
auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, gilt der nächst-
mögliche Bankwerktag) vor dem Rückzahlungstermin der an-
gebrochenen Beobachtungsperiode oder nach Vereinbarung 
mit der Bank.

Im Falle eines Wechsels auf einen Nachfolge-Referenzzinssatz, 
wird dieser erstmals auf die nächstfolgende Zinsperiode 
angewendet.

UMWANDLUNG IN FESTHYPOTHEK
Eine laufende Saron-Hypothek kann einmalig während der 
Laufzeit in eine Festhypothek (Mindestlaufzeit beträgt die 
Restlaufzeit der laufenden Saron-Hypothek) zu den dannzumal 
gültigen Konditionen umgewandelt werden. Eine Umwandlung 
ist jeweils auf Quartalsende per 31.3., 30.6., 30.9. oder 31.12. 
möglich.



Die Besonderen Bestimmungen digitale Banking Services 
regeln die Nutzung der digitalen Services der Bank durch den 
Vertragspartner und andere Benutzer. Als «Vertragspartner» 
gilt diejenige Person, welche die Geschäftsbeziehung bei der 
Bank führt. Als «Benutzer» gelten diejenigen Personen, welche 
als Vertragspartner oder bevollmächtigte Person die digitalen 
Services nutzen.

Mit der Nutzung der digitalen Services anerkennt der Vertrags-
partner bzw. der Benutzer die vorliegenden Besonderen 
Bestimmungen digitale Banking Services sowie die Daten-
schutzerklärung. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), 
das Depotreglement sowie weitere Vereinbarungen zwischen 
Vertragspartner und Bank, sind für den Benutzer verbindlich. 
Der Vertragspartner hat die Benutzer darüber sowie über 
weitere wesentliche Informationen, insbesondere Risikoauf-
klärungen, in Kenntnis zu setzen bzw. aufzuklären.

Die Bank behält sich jederzeit Änderungen der besonderen 
Bestimmungen digitale Banking Services vor.

UMFANG DER DIGITALEN SERVICES
Die digitalen Services ermöglichen es dem Vertragspartner, seine 
Bankgeschäfte online zu erledigen und Informationen abzurufen. 
Er kann insbesondere Konto- und Depotinformationen abrufen, 
Zahlungs- und Börsenaufträge abwickeln sowie Karteninforma-
tionen abfragen und Kartenmutationen vornehmen. 

Der Umfang der jeweils verfügbaren digitalen Services wird durch 
die Bank festgelegt und kann jederzeit geändert, weiterentwickelt 
sowie erhöht oder reduziert werden. 

ZUGANG ZU DEN DIGITALEN SERVICES
TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN
Der Zugang zu den digitalen Services erfolgt über das Internet 
über einen Netzbetreiber (Provider). Hierzu benötigt der Benutzer 
die entsprechende Hard- und Software, welche im Verantwor-
tungsbe-reich des Benutzers liegen. 

Der Benutzer ist verpflichtet, die notwendigen Sicherheitsvor-
kehrungen zu treffen, insbesondere seine Zugriffsgeräte ange-
messen gegen den unbefugten Zugriff durch Dritte und gegen 
Cyberrisiken zu schützen und die Sicherheitseinstellungen seiner 
Zugriffsgeräte auf dem aktuellen Stand zu halten. 
 
LEGITIMATIONSPRÜFUNG
Zugang zu den digitalen Services erhält, wer sich durch 
Eingabe der persönlichen Legitimationsmerkmale (wie z.B. 

Identifikation über App-Lösung, Passwort, Legitimations-
kennziffern, Hardware-Token nachstehend «Legitimations-
mittel» genannt) gegenüber der Bank legitimiert hat. Dem 
Benutzer werden die persönlichen Legitimationsmittel zum 
bestimmungsmässigen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Die 
Bank kann die Legitimationsmittel jederzeit aus sachlichen 
Gründen austauschen oder anpassen. 

Erfolgt eine Legitimation mittels biometrischer Daten, liegt 
es am Benutzer, sicherzustellen, dass er die einzige Person 
ist, deren biometrische Daten auf dem Gerät hinterlegt sind. 
Die Bank hat weder die Möglichkeit, die auf dem jeweiligen 
Zugriffgerät hinterlegten biometrischen Daten einzuse-
hen noch diese zu kontrollieren oder zu beeinflussen. Das 
verwendete Gerät ist durch den Benutzer vor unbefugtem 
Zugriff zu schützen. 

Im Rahmen der Legitimationsprüfung ist die Bank be-
rechtigt, beauftragten Dritten die Legitimationsmittel des 
Benutzers bekannt zu geben. 

NUTZUNGSVERANTWORTUNG
Der Vertragspartner trägt das Risiko und die Schäden, welche 
Benutzer bei der Nutzung der digitalen Services 
verursachen.

Jede sich mittels der Legitimationsmittel legitimierende Per-
son, unabhängig von ihrem internen Rechtsverhältnis zum 
Vertragspartner und ungeachtet anderslautender Handelsre-
gistereinträge, Veröffentlichungen oder Regelungen auf den 
Unterschriftendokumenten, darf seitens der Bank als korrekt 
legitimierter Benutzer betrachtet werden. Die Bank darf daher 
ohne weitere Überprüfung der Berechtigung von einer solchen 
Person Aufträge und rechtsverbindliche Mitteilungen entge-
gennehmen. Dies gilt auch, wenn es sich bei dieser Person um 
einen unberechtigten Benutzer handelt, der sich legitimieren 
konnte. Sämtliche Handlungen, die aufgrund der vorerwähnten 
Legitimationsprüfung erfolgen, sind vom Vertragspartner zu 
verantworten.

Der Vertragspartner anerkennt vorbehaltlos sämtliche Trans-
aktionen, Geschäfte, Vereinbarungen und Erklärungen, welche 
im Rahmen der digitalen Services unter Verwendung der Le-
gitimationsmittel des Benutzers getätigt werden. Sämtliche 
Instruktionen, Aufträge und Mitteilungen, welche die Bank auf 
diesem Weg erreichen, sind für den Vertragspartner 
verbindlich.
 

Besondere Bestimmungen 
digitale Banking Services

DIGITAL BANKING
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AUFTRAGSERTEILUNG
Die Bank wird vom Vertragspartner beauftragt, die bei ihr über 
die digitalen Services eingehenden Aufträge auszuführen so-
wie den Instruktionen und Mitteilungen nachzukommen, falls 
die systemgemässe Legitimationsprüfung erfolgt ist. Werden 
der Bank im Rahmen der Nutzung der digitalen Services Auf-
träge erteilt, so ist sie berechtigt, einzelne Aufträge nach ihrem 
freien Ermessen abzulehnen.

Falls der Benutzer vom Vertragspartner gegenüber der Bank 
ausserhalb der digitalen Services nicht separat als Bevollmäch-
tigter ernannt wurde und die Bank ihn als solchen akzeptiert 
hat, führt die Bank keine Aufträge aus und kommt keinen Ins-
truktionen nach, falls diese vom Benutzer ausserhalb der digi-
talen Services übermittelt werden.

Die Bank hat das Recht, jederzeit und ohne Angabe von Gründen 
die Entgegennahme von Instruktionen, Aufträgen und Mittei-
lungen über die digitalen Services abzulehnen.

Erteilt der Benutzer der Bank einen Auftrag, welcher nicht oder 
nur teilweise auftragsgemäss ausgeführt wurde, muss dies 
umgehend bei der Bank beanstandet werden.

SPERRUNG DES ZUGANGS
Der Benutzer kann seinen Zugang zu den digitalen Services 
selbst sperren oder sperren lassen. Der Vertragspartner kann 
die Sperrung des Zugangs eines Benutzers bei der Bank ver-
langen. Die Sperre kann während der üblichen Geschäftszeit 
bei der kontoführenden Geschäftsstelle der Bank oder ausser-
halb der üblichen Geschäftszeiten beim Service Desk verlangt 
werden und muss der Bank unverzüglich schriftlich bestätigt 
werden. 

In dringenden Fällen kann der Benutzer seinen Zugang in Ei-
genregie sperren, indem er die Legitimationsmittel bewusst 
mehrfach falsch eingibt, bis die sicherheitsbedingte Sperre 
aktiviert wird. Die Sperre kann auf Antrag des Vertragspartners 
bei der Bank wieder aufgehoben werden.

Besteht Anlass zum Verdacht, dass unbefugte Drittpersonen 
Kenntnis von Legitimationsmitteln des Benutzers gewonnen 
oder Zugang zu den digitalen Services erhalten haben oder bei 
Verdacht auf Missbrauch hat der Benutzer unverzüglich die 
Sperrung zu veranlassen und die Bank zu informieren.

Die Bank ist jederzeit berechtigt, den Zugang des Benutzers 
ganz oder teilweise zu sperren, ohne Angabe von Gründen und 
ohne vorgängige Kündigung.

 

KOSTEN, ENTSCHÄDIGUNG
Dem Vertragspartner stehen die allgemeinen Dienstleistungen 
der Bank im Rahmen der digitalen Services kostenlos zur Ver-
fügung. Die Bank hat das Recht Gebühren für die Nutzung der 
digitalen Services einzuführen und abzuändern. Die Einführung 
oder Änderung von Kosten wird dem Vertragspartner durch 
elektronische Anzeige, Mitteilung in den digitalen Services oder 
auf andere geeignete Weise mitgeteilt. Die Einführung oder 
Änderung gilt ohne schriftlichen Widerspruch innert Monats-
frist ab Bekanntgabe als genehmigt. 

Der Vertragspartner ermächtigt die Bank, allfällige Kosten und 
Gebühren einem Konto des Vertragspartners zu belasten.

SORGFALTSPFLICHTEN
Der Benutzer ist verpflichtet, sein Passwort bei einer allfälligen 
Zustellung durch die Bank unverzüglich nach Erhalt zu ändern. 
Das Passwort ist anschliessend durch den Benutzer regelmäs-
sig zu ändern. 

Der Benutzer ist verpflichtet, alle Legitimationsmittel geheim 
zu halten und gegen missbräuchliche Verwendung durch Un-
befugte zu schützen. Insbesondere darf ein allfälliges Passwort 
nach seiner Änderung nicht aufgezeichnet oder ungeschützt 
auf dem Computer des Benutzers gespeichert oder unbefugten 
Dritten offengelegt werden. Das Passwort darf überdies nicht 
aus naheliegenden, leicht ermittelbaren Daten (Namen, Ge-
burtsdaten, Telefonnummern, Autokennzeichen usw.) bestehen.

Die Bank wird zu keinem Zeitpunkt weder mit dem Vertrags-
partner noch mit dem Benutzer elektronisch oder telefonisch 
in Kontakt treten, um Zugangsdaten zu erfragen oder dazu 
aufzufordern, Legitimationsmittel für die Nutzung der digitalen 
Services bekannt zu geben. 

Der Vertragspartner trägt sämtliche Folgen, die sich aus der 
Preisgabe und der auch missbräuchlichen Verwendung der 
Legitimationsmittel der Benutzer ergeben.

Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass er alle im Zusammen-
hang mit den digitalen Services abzuwickelnden Aufträge 
selbst erfassen muss. Fehlerhaft erfasste Aufträge können 
in der Regel nicht geändert werden. Der Bank obliegt keine 
Überwachungspflicht. 

ELEKTRONISCHE KONTO-/ DEPOTDOKUMENTE
Der Vertragspartner anerkennt, dass die schriftliche Mitteilung 
und die Mitteilung in elektronischer Form in gleicher Weise 
verbindlich sind.
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Sobald die elektronischen Konto-/Depotdokumente für den 
Benutzer auf der digitalen Services-Umgebung abrufbar sind, 
gelten diese dem Vertragspartner als zugestellt. Hat der Be-
nutzer die Konto-/Depotdokumente abgerufen, so sind diese 
mindestens während drei Monaten verfügbar.

Die Verantwortung für die Aufbewahrung der Konto /Depotdo-
kumente liegt allein beim Benutzer. Für allfällige Beanstan-
dungen bezüglich der getätigten Transaktionen gelten die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. Der Vertrags-
partner hat jederzeit das Recht, Konto-/Depotdokumente in 
Papierform zu beziehen. Dabei erklärt sich der Vertragspartner 
mit der jeweiligen Gebührenordnung der Bank 
einverstanden.

GESICHERTER KOMMUNIKATIONSKANAL
Im Rahmen der digitalen Services stellt die Bank dem Benutzer 
einen gesicherten Kommunikationskanal mit der Bank zur 
Verfügung, über welchen der Benutzer und die Bank Mitteilun-
gen sowie Dokumente austauschen können. Durch den Benut-
zer übermittelte Mitteilungen und Dokumente werden zu den 
üblichen Geschäftszeiten der Bank bearbeitet. 

Über den gesicherten Kommunikationskanal dürfen keine zeit-
kritischen Aufträge (wie z.B. Zahlungs- oder Börsenaufträge) 
erteilt werden. 

Mitteilungen und Dokumente gelten dem Vertragspartner als 
zugestellt, sobald diese für den Benutzer auf der digitalen Ser-
vices-Umgebung abrufbar sind. Der Benutzer hat daher sicher-
zustellen, die entsprechenden Mitteilungen und Dokumente 
zeitgerecht zur Kenntnis zu nehmen und dem Vertragspartner 
zur Kenntnis zu bringen.

Der Benutzer ist bei Erhalt eines Dokuments über diesen Kom-
munikationskanal verpflichtet, die Dokumente ausserhalb der 
digitalen Services zu speichern. 

Die Bank ist berechtigt, bei Überschreitung des Speicherplat-
zes oder nach Ablauf einer Frist die digital zur Verfügung ge-
stellten Dokumente zu löschen. 

ELEKTRONISCHE UNTERZEICHNUNG 
VON DOKUMENTEN
Ausgewählte Dokumente können mittels digitalen Services 
entsprechend der Zeichnungsberechtigung elektronisch sig-
niert werden. Dokumente, die zur elektronischen Unterzeich-
nung zur Verfügung gestellt werden, sind durch den Benutzer 
sorgfältig auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Bei 
Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit hat der Benutzer dies 
umgehend bei der Bank zu beanstanden. Diese Dokumente 
können digital signiert werden. Mittels elektronischer Signatur 

dieser Dokumente erklärt sich der Kunde mit dem Inhalt der 
Dokumente einverstanden und bestätigt, diese gelesen und 
verstanden zu haben. Elektronisch signierte Dokumente ent-
falten dieselbe Wirkung wie handschriftlich unterzeichnete. 
Ausgedruckte Kopien, die nachträglich handschriftlich unter-
zeichnet werden, entfalten nur Rechtswirkung, wenn sie von 
der Bank akzeptiert werden. 

Zur Ausstellung entsprechender Zertifikate für die elektroni-
sche Signatur stellt der Benutzer der Bank die hierfür benö-
tigten Daten (z.B. Vorname, Name, Geburtsdatum, Nationalität, 
Ausweisart und Ausweisnummer) zur Verfügung und ermäch-
tigt die Bank diese zwecks Ausstellung des Zertifikats einem 
durch die Bank beauftragten Zertifizierungsdienstleister 
weiterzuleiten. 

Auf der digitalen Services-Umgebung signierte Dokumente 
werden dem Benutzer für einen bestimmten Zeitraum durch 
die Bank zur Verfügung gestellt. Der Benutzer hat diese Doku-
mente ausserhalb der digitalen Services abzuspeichern. 

Der Vertragspartner anerkennt ausdrücklich die Verbindlich-
keit und Gültigkeit von Zertifikaten und elektronischen Signa-
turen, welche durch die von der Bank eingesetzten 
Zertifizierungsdienstleister ausgestellt werden als Beweismit-
tel für alle Handlungen und Transaktionen zwischen dem Ver-
tragspartner und der Bank. 

BENACHRICHTIGUNGSDIENSTE
Im Rahmen der digitalen Services stellt die Bank dem Benutzer 
die Möglichkeit zur Verfügung, über bestimmte Ereignisse 
mittels elektronischer Kommunikation benachrichtigt zu wer-
den (z.B. SMS, E-Mail oder Push-Benachrichtigungen). Mit der 
Aktivierung von Benachrichtigungsdiensten stimmt der Be-
nutzer der Zustellung der gewählten Benachrichtigungen ex-
plizit zu. Der Vertragspartner und der Benutzer nehmen zur 
Kenntnis, dass im Rahmen dieser Benachrichtigungen perso-
nenbezogene Daten und dem Bankkundengeheimnis unterste-
hende Daten übermittelt werden. Diese Übermittlung kann über 
ungesicherte Kanäle erfolgen, welche durch die Bank nicht 
kontrolliert werden. 

Aus technischen Gründen übernimmt die Bank keine Gewähr, 
dass diese Benachrichtigungen tatsächlich dem Benutzer zu-
gehen. Technische Gründe können dabei z.B. Verzögerungen, 
Fehlleitungen oder Serviceunterbrüche sein. 
 
API-SCHNITTSTELLE ZU DRITTDIENSTLEISTERN
UMFANG
Die Bank bietet dem Vertragspartner bzw. den Benutzern den 
Austausch von konto- und depotbezogenen Daten und Infor-
mationen mit Drittdienstleistern (z.B. Fintechs) an («Informa-
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tionsaustausch»), welcher für die Erbringung von gewissen 
Dienstleitungen notwendig ist. Dieser Informationsaustausch 
erfolgt über eine gesicherte API-Schnittstelle (Application Pro-
gramming Interface), die von der Bank zur Verfügung gestellt 
wird. Mittels dieser Schnittstelle können Benutzer Software 
sowie andere technische Lösungen und Dienstleistungen von 
Drittdienstleistern in Verbindung mit den digitalen Services 
der Bank nutzen. Die sorgfältige Auswahl eines Drittdienstleis-
ters sowie dessen Überwachung obliegt ausschliesslich dem 
Benutzer. Die Bank trifft weder eine Überwachungs- noch eine 
Kontrollpflicht des Drittdienstleisters. 

Die Bank übermittelt die Daten gemäss Auftrag des Benutzers 
an den Drittdienstleister. Der entsprechende Drittdienstleister 
ist vom Benutzer zu wählen und zu aktivieren. 

Die Übermittlung der Daten erfolgt indirekt über die Plattform 
«bLink» von der SIX BBS AG (SIX) («Plattform»). Die Pflicht der 
Bank ist dabei auf die Übermittlung der Daten bzw. der Entge-
gennahme von Daten («Use Cases») über diese Schnittstelle 
beschränkt.

Nach erfolgter Freigabe der Schnittstelle durch die Bank, wird 
die Bank entsprechende Datenabfragen beantworten und Auf-
träge von den Drittdienstleitstern entgegennehmen («Service 
Calls»). Sofern der Service Call einen Auftrag an die Bank ent-
hält (z.B. Zahlungs-auftrag), kann eine zusätzliche Freigabe in 
den digitalen Services der Bank erforderlich sein. 

Die im Rahmen des Informationsaustauschs übermittelten 
Daten können gegenüber anderen von der Bank übermittelten 
Daten und Belegen abweichen. So wird zum Beispiel der Wert 
der Transaktionen per Transaktionsdatum statt per Valutada-
tum berücksichtigt. 

Die Bank behält sich das Recht vor, den Umfang des Leistungs-
angebots anzupassen. Insbesondere können neue Use Cases 
eingeführt, bestehende geändert oder eingestellt werden. 

IDENTIFIZIERUNGSSCHLÜSSEL
Nach der Aktivierung des Informationsaustauschs in den digi-
talen Services der Bank unter Verwendung der gültigen Legi-
timationsmit-tel, wird die Bank einen elektronischen 
Identifizierungsschlüssel («Token») ausstellen. Der Token wird 
von der Bank über die Platt-form an den Drittdienstleister über-
mittelt. Die Bank hat keinen Einfluss auf die rechtmässige 
Verwendung des Tokens beim Dritt-dienstleister. Sofern ein 
Service Call vom Drittdienstleister oder der Plattform mit dem 
entsprechenden Token versehen ist, beantwortet die Bank 
diesen. Der Drittdienstleister ist für die sichere Verwaltung und 
die durch ihn erbrachte Datenbearbeitung selbst verantwort-
lich. Die Bank übernimmt hierfür keine Überwachungs- oder 

sonstige Pflichten.

SPEZIELLE SORGFALTSPFLICHTEN
Falls der Benutzer den Informationsaustausch zwischen der 
Bank und einem von ihm gewählten und aktivierten Drittdienst-
leister beenden oder auf einzelne Geräte einschränken möchte, 
muss der Benutzer den Informationsaustausch zum entspre-
chenden Drittdienstleister löschen oder einschränken. Die 
Beendigung oder Einschränkung hat in den digitalen Services 
der Bank zu erfolgen. Bis zu dieser Löschung oder Einschrän-
kung durch den Benutzer werden Service Calls des Drittdienst-
leisters beantwortet. 

Der Drittdienstleister überprüft die Zugriffsberechtigung des 
Benutzers anhand von ihm ausgestellten Legitimationsmitteln. 
Der Benutzer hält diese Legitimationsmittel gemäss den Be-
stimmungen des Drittdienstleisters geheim und schützt sie 
gegen missbräuchliche Verwendung durch Unbefugte. 

Der Vertragspartner nimmt zur Kenntnis, dass sämtliche Be-
nutzer entsprechende API-Schnittstellen zu Drittdienstleistern 
einrichten können. 

ZUGELASSENE DRITTDIENSTLEISTER
Benutzer können selbst wählen, welche Drittdienstleister ak-
tiviert werden sollen. Sie können jedoch nur solche Drittdienst-
leister wählen, die von der Bank und der Plattform zugelassen 
wurden. Die Bank behält sich das Recht vor, bestimmte Dritt-
dienstleister, ohne Angabe von Gründen, auszuschliessen. 

Der Vertragspartner und die Benutzer nehmen zur Kenntnis, 
dass die Zugriffsberechtigung beim Drittdienstleister von der-
jenigen der Bank abweichen kann. Der Drittdienstleister er-
bringt seine Dienstleistungen ohne Mitwirkung oder Kontrolle 
durch die Bank. Es liegt daher im Verantwortungsbereich des 
Vertragspartners bzw. des Benutzers die Zugriffsberechtigung 
beim Drittdienstleister zu überwachen und bei Bedarf 
anzupassen. 

DATENVERWENDUNG DURCH DEN DRITTDIENSTLEISTER
Der Vertragspartner und die Benutzer nehmen zur Kenntnis, 
dass mit der Übermittlung der Daten über die Plattform an den 
Drittdienstleister dieser Kenntnis über die entsprechenden 
Daten erhält und entbinden hiermit die Bank von den Geheim-
haltungspflichten und willigt in die entsprechende Datenbe-
kanntgabe ein. Der Datenfluss erfolgt über den Service-Call, 
der vom Drittdienstleister indirekt über die Plattform an die 
Bank gesendet wird. 

Die Übermittlung der Daten über die Plattform zum Drittdienst-
leister bzw. vom Drittdienstleister in die Systeme der Benutzer 
sowie die Datenverwendung beim Drittdienstleister selbst 
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richten sich ausschliesslich nach den Verträgen des Dritt-
dienstleisters, insbesondere nach dessen Datenschutzerklä-
rung. Der Drittdienstleister ist für die Gewährleistung der 
Sicherheit sowie die Einhaltung des Datenschutzes in seinem 
Leistungsbereich verantwortlich. Die Bank hat keinerlei Ein-
fluss auf oder Kontrolle über die Datenverwendung und die 
Sicherheitsmassnahmen des Drittdienstleisters. Daten können 
durch diesen auch im Ausland gespeichert werden. In diesem 
Fall unterliegen die Daten nicht den Schutzvorschriften des 
schweizerischen Rechts, insbesondere nicht dem Bankkun-
dengeheimnis. Der Drittdienstleister handelt ausschliesslich 
als vom Benutzer beigezogene Hilfsperson. Deshalb lehnt die 
Bank jegliche Überwachungs- oder Kontrollpflicht und jegliche 
sonstige Verantwortung für Leistungen oder Unterlassungen 
des Drittdienstleisters ab.

DATENVERWENDUNG DURCH DIE PLATTFORM
Die Daten des Vertragspartners bzw. des Benutzers können 
von der Betreiberin der Plattform bearbeitet und gespeichert 
werden. Die Daten können durch die Betreiberin der Plattform 
für folgende Zwecke verwendet werden:
	 Betrieb der Plattform
	 Unterstützung und Überwachung von Datenabfragen  
	 und Aufträgen
	 Weiterentwicklung des Informationsaustauschs 

Die Bank hat keine Kontrolle über die Verwendung der Daten 
durch die Betreiberin der Plattform. 

DATENVERWENDUNG DURCH DIE BANK
Der Vertragspartner und der Benutzer stimmen zu, dass die 
Bank die Daten, welche sie im Rahmen des Informationsaus-
tauschs von Dritten erhält, zur gesamtheitlichen Beratung 
nutzen, überprüfen sowie im Rahmen der gesetzlichen Vorga-
ben weiterverwenden darf. 

HAFTUNG BEI NUTZUNG DES INFORMATIONSAUSTAUSCHS
Die Bank hat keinen Einfluss auf den Informationsaustausch, 
die Leistungserbringung durch den Drittdienstleister sowie 
die Betreiberin der Plattform. Der Bank obliegt keine Überwa-
chungs- oder Kontrollfunktion über den Drittdienstleister so-
wie die Betreiberin der Plattform und sie lehnt jegliche 
Gewährleistung oder Haftung für deren Tätigkeiten oder Un-
terlassungen ab.
 
MULTIBANKING
UMFANG
Mittels Multibanking kann der Benutzer die Bank beauftragen, 
Daten von Drittbanken zu empfangen sowie Aufträge an diese 
zu übermitteln. Hierfür stellt die Bank entsprechende Schnitt-
stellen zur Verfügung oder zieht Plattformen eines Drittdienst-
leisters bei (z.B. bLink von der SIX BBS AG). 

 

Die Bank behält sich das Recht vor, Einbindungen von Dritt-
banken abzulehnen, sofern diese nicht ihren bankinternen 
Anforderungen entsprechen. Weiter behält sich die Bank das 
Recht vor, unvollständige Datenübermittlungen abzulehnen 
(z.B. unvollständige Zahlungsaufträge). 
  
IDENTIFIZIERUNGSSCHLÜSSEL
Der Aktivierungsprozess und der nachfolgende Datenaus-
tausch zwischen der Bank und dem an Multibanking ange-
schlossenen Konto einer Drittbank erfolgt mittels deren Token. 
Dieser Token wird mit dem für die digitalen Services gültigen 
Legitimationsmittel verknüpft. 

SPEZIELLE SORGFALTSPFLICHTEN 
BEI DER NUTZUNG VON MULTIBANKING
Der Benutzer ist verpflichtet, Daten, die an eine Drittbank über-
mittelt werden (z.B. Zahlungsaufträge) zu prüfen und die Dritt-
bank bei allfälligen Unstimmigkeiten umgehend zu 
informieren. 

DATENSCHUTZ BEI DER NUTZUNG VON MULTIBANKING
Der Vertragspartner und der Benutzer stimmen zu, dass die 
Bank die Daten, welche sie im Rahmen von Multibanking von 
Dritten erhält, zur gesamtheitlichen Beratung nutzen, über-
prüfen sowie im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben weiter-
verwenden darf. 

HAFTUNG BEIM EINSATZ VON MULTIBANKING
Die Bank übernimmt keine Haftung für die Plattformen von 
Drittdienstleistern, Drittbanken und von diesen beigezogenen 
Hilfspersonen. Die Erbringung der Dienstleistung erfolgt mit 
der banküblichen Sorgfalt. Die Bank hat jedoch keinen Einfluss 
auf oder Überwachungsfunktion bei den beigezogenen Platt-
formen von Drittdienstleistern, den Drittbanken und den von 
diesen beigezogenen Dritten. 

ELEKTRONISCHE RECHNUNGEN (EBILL)
DDie Bank stellt dem Benutzer die Möglichkeit zur Verfügung, 
am eBill-Rechnungssystem teilzunehmen und elektronische 
Rechnungen zu erhalten und zu begleichen. Die Rechnungen 
können entweder einzeln oder mittels Sammel- oder Dauer-
freigabe freigegeben werden. Der Benutzer definiert die ent-
sprechenden Regeln. 

Damit der Vertragspartner am eBill-Rechnungssystem teilneh-
men kann, muss sich der Vertragspartner im Rahmen der di-
gitalen Services legitimieren und sich einmalig bei SIX auf dem 
eBill-Portal registrieren. 

Der Benutzer kann die mittels eBill-Rechnungssystem einge-
gangenen elektronischen Rechnungen direkt im Rahmen der 
digitalen Services zur Zahlung freigeben oder auf elektroni-
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sche Weise ablehnen. Der Benutzer ist verantwortlich die Zah-
lungsaufträge auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. 

Die Bank übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der elektronischen Rechnungen. Beanstandungen 
bezüglich dieser Rechnungen (z.B. Art der Zustellung, Inhalt 
und Betrag) hat der Vertragspartner an den Rechnungssteller 
zu richten. 

Die Dienstleistung eBill wird von der SIX Paynet AG erbracht.
 
BESONDERHEITEN BEIM BANKVERKEHR 
ÜBER DAS INTERNET UND 
DAS ÖFFENTLICHE FERNMELDENETZ
Im Rahmen der Nutzung der digitalen Services bei der Bank 
eingehende und von der Bank versandte Daten werden, mit 
Ausnahme von Angaben über Absender und Empfänger, von 
der Bank verschlüsselt, soweit dies die jeweils verwendeten 
technischen Verfahren zulassen. 

Der Vertragspartner anerkennt, dass das Internet und das öf-
fentliche Funknetz weltweite und offene, grundsätzlich jeder-
mann zugängliche Netze darstellen und, dass der digitalen 
Services Verkehr zwischen dem Benutzer und der Bank über 
öffentliche, nicht speziell geschützte Einrichtungen erfolgt; 
dies gilt sowohl für die bei der Bank eingehenden elektroni-
schen Anweisungen des Benutzers als auch für die von der 
Bank zum Transport übergebenen elektronischen Meldungen 
an den Benutzer. Die über das Internet zu übermittelnden Daten 
können das Gebiet der Schweiz in nicht voraussehbarer Weise 
verlassen und zwar auch dann, wenn Absender und Empfänger 
sich in der Schweiz befinden. Da Absender und Empfänger im 
Rahmen der digitalen Services nicht verschlüsselt werden, 
können die entsprechenden Angaben von unbefugten Dritten 
gelesen werden. Unbefugte Dritte können deshalb sowohl in 
der Schweiz wie auch im Ausland Rückschlüsse auf eine Kun-
denbeziehung zwischen der Bank und dem Vertragspartner 
ziehen.

Die Nutzung der digitalen Services aus dem Ausland oder über 
ein privates Gateway (z.B. VPN) erfolgt auf eigenes Risiko des 
Benutzers. Die Bank lehnt jede Haftung für Risiken oder Folgen 
aus einer solchen Nutzung ausdrücklich ab.

HAFTUNG DER BANK
Die Bank beachtet bei der Erbringung der digitalen Services 
und beim Betrieb ihres Rechenzentrums die üblichen Sorg-
faltspflichten. Voraussehbare Betriebsunterbrüche werden, 
wenn immer möglich, im Voraus angekündigt; Betriebsunter-
brüche zu Wartungszwecken und zur Erweiterung oder Anpas-
sung des Systems der Bank sowie Betriebsunterbrüche bei 
vermuteten oder festgestellten Gefährdungen der Betriebssi-

cherheit bleiben ausdrücklich vorbehalten und lösen keinerlei 
Rechtsansprüche des Vertragspartners aus. Verarbeitungsun-
terbrüche werden nach Möglichkeit so rasch wie möglich be-
hoben. Durch Verarbeitungsunterbrüche entstehen keine 
Schadenersatzansprüche des Vertragspartners. Die Bank ver-
mittelt nicht den technischen Zugang zu ihren Dienstleistungen. 
Dies ist alleinige Sache des Benutzers. Er nimmt insbesondere 
zur Kenntnis, dass die Bank die für die digitalen Services er-
forderliche spezielle Sicherheits-Software grundsätzlich nicht 
vertreibt. Die Bank übernimmt deshalb keine Gewähr weder für 
Provider noch für die Sicherheits-Software.

Die Bank übernimmt keinerlei Gewähr für Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der im Rahmen der digitalen Services angezeigten 
oder übermittelten Daten und Informationen. Insbesondere 
Informationen über Konti und Depots (Saldo, Auszüge, Trans-
aktionen usw.) sind vorläufig und unverbindlich. Ebenso stellen 
sämtliche Mitteilungen im Rahmen der digitalen Services keine 
verbindlichen Offerten dar, es sei denn, das Angebot werde 
ausdrücklich als verbindliche Offerte gekennzeichnet. Ferner 
sind Angaben über Devisen oder Notenkurse stets unverbind-
liche Informationen.

Der Vertragspartner anerkennt, dass der Transport von elekt-
ronischen Daten vom Benutzer bis zum Rechenzentrum der 
Bank und vom Rechenzentrum der Bank bis zum Benutzer nicht 
in den Verantwortungsbereich der Bank fällt; dieser ist vielmehr 
vom Benutzer selbst oder von den von ihm beigezogenen Drit-
ten zu besorgen. Für die Bank verbindlich sind stets die auf 
dem System der Bank getätigten Transaktionen, wie sie in 
elektronischen Aufzeichnungen und allfälligen Computeraus-
drucken der Bank wiedergegeben sind. Jede Haftung der Bank 
für Schäden, die dem Vertragspartner infolge von Übermitt-
lungsfehlern, technischen Mängeln, Störungen oder Eingriffen 
Dritter in die Datenübertragungsinfrastruktur entstehen, ist 
ausgeschlossen.

Die Haftung der Bank für Schäden, die dem Vertragspartner 
aus der Nichterfüllung seiner vertraglichen Verpflichtung oder 
den vertraglichen Verpflichtungen des Benutzers entstehen, 
sowie für indirekte Schäden und Folgeschäden, wie entgange-
ner Gewinn oder Ansprüche Dritter, ist ausgeschlossen.

Die Bank übernimmt keine Haftung für nicht fristgerecht oder 
nicht vollständig ausgeführte Aufträge und damit zusammen-
hängende Schäden, insbesondere durch Kursverluste, soweit 
die übliche Sorgfalt angewendet wurde.
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VOLLMACHTSBESTIMMUNGEN
Die Ermächtigung der Benutzer zur Inanspruchnahme der di-
gitalen Services behält ihre Wirkung bis zu einem an die Bank 
gerichteten Widerruf, ungeachtet anderslautender Veröffent-
lichungen und / oder Handelsregistereinträge. Der Widerruf 
muss schriftlich erfolgen, wobei die Bank das Recht − nicht 
aber die Pflicht − hat, auch einen mündlichen Widerruf zu ak-
zeptieren. Die Ermächtigung erlischt weder mit dem Tod, der 
Verschollenerklärung oder der Handlungsunfähigkeit des Ver-
tragspartners noch mit der Handlungsunfähigkeit eines 
Benutzers. 
 

KÜNDIGUNG
Die Kündigung des digitale Banking Services-Vertrages kann 
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist durch die Bank 
oder schriftlich durch den Vertragspartner erfolgen.  
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
EINSATZARTEN (FUNKTIONEN)
Die Debit Mastercard kann je nach Vereinbarung für eine oder 
mehrere der folgenden Funktionen eingesetzt werden:
	 als Bargeldbezugskarte im In- und Ausland (vgl. «Debit Mas- 
	 tercard als Bargeldbezugs- und Zahlungskarte»)
	 als Zahlungskarte zur Bezahlung von Waren und Dienstleis- 
	 tungen im In- und Ausland (vgl. «Debit Mastercard als Bar- 
	 geldbezugs- und Zahlungskarte»)
	 für das Empfangen und Senden von Geld-Überweisungen 
	 (vgl. «Debit Mastercard als Bargeldbezugs- und Zahlungs- 
	 karte»)
	 für weitere Dienstleistungen der kartenherausgebenden 
	 Bank (vgl. «Debit Mastercard für weitere Dienstleist- 
	 ungen der Bank»)

Die Einsatzmöglichkeiten der Karten können von der Bank 
jederzeit angepasst werden.

KONTOBEZIEHUNG
Die Debit Mastercard bezieht sich immer auf ein bestimmtes 
Konto (nachfolgend «Konto» genannt) bei der kartenheraus- 
gebenden Bank (nachfolgend «Bank» genannt). An dafür vor- 
gesehenen Bancomaten kann je nach Einstellung zusätzlich 
auf weitere Konten zugegriffen werden («Multikontofunktion»). 

KARTENBERECHTIGTE
Kartenberechtigte können Kontoinhaber, Kontobevollmäch- 
tigte oder vom Kontoinhaber bezeichnete Personen sein. Die 
Debit Mastercard lautet jeweils auf den Namen des Karten- 
berechtigten.

EIGENTUM
Die Debit Mastercard bleibt Eigentum der Bank.

GEBÜHREN
Für die Ausgabe und Bewirtschaftung der Debit Mastercard 
und deren Autorisierung sowie für die Verarbeitung der mittels 
der Debit Mastercard getätigten Transaktionen kann die Bank 
vom Kontoinhaber Gebühren erheben, welche in angemessener 
Form bekanntzugeben sind. Diese Gebühren werden dem Konto 
belastet, auf das die Debit Mastercard ausgestellt ist.

SORGFALTSPFLICHTEN DES 
KARTENBERECHTIGTEN
Der Kartenberechtigte trägt insbesondere folgende Sorgfalts- 
pflichten:

AUFBEWAHRUNG
Die Debit Mastercard und die Debit Mastercard-PIN sind be- 
sonders sorgfältig und voneinander getrennt aufzubewahren. 
 

GEHEIMHALTUNG DER DEBIT MASTERCARD-PIN
Die Debit Mastercard-PIN ist geheim zu halten und darf vom 
Kartenberechtigten keinesfalls an andere Personen weiterge- 
geben werden. Insbesondere darf die Debit Mastercard-PIN 
weder auf der Debit Mastercard vermerkt noch in anderer Weise, 
auch nicht in geänderter Form, zusammen mit dieser aufbewahrt 
werden. Gleiches gilt für die PIN und andere geheime Kennzah-
len, Muster und dergleichen, deren Eingabe zur Verwendung der 
Debit Mastercard in mobilen Zahlungslösungen erforderlich sind.

ÄNDERUNG DER DEBIT MASTERCARD-PIN
Vom Kartenberechtigten geänderte Debit Mastercard-PINs dür-
fen nicht aus leicht ermittelbaren Zahlenkombinationen (wie 
Telefonnummer, Geburtsdatum, Autokennzeichen usw.)  
bestehen.

WEITERGABE DER DEBIT MASTERCARD
Der Kartenberechtigte darf seine Debit Mastercard nicht wei-
tergeben und sie insbesondere Dritten weder aushändigen noch 
auf andere Weise zugänglich machen.

MELDUNG BEI VERLUST
Bei Verlust der Debit Mastercard oder der Debit Mastercard-PIN 
sowie bei Verbleiben der Debit Mastercard in einem Gerät ist die 
von der kartenherausgebenden Bank bezeichnete Stelle unver-
züglich zu benachrichtigen (vgl. auch «Debit Mastercard als 
Bargeldbezugs- und Zahlungskarte», Punkt Legitimation, Be-
lastung und Risikotragung und Punkt Verantwortlichkeit für die 
mit der Debit Mastercard abgeschlossenen Geschäfte). Grund-
sätzlich haftet ein Kontoinhaber, der seiner Sorgfaltspflicht nicht 
nachkommt, unbeschränkt für etwaige Schäden und Missbräu-
che bis zur Wirksamkeit der Kartensperrung.

KONTROLLPFLICHT UND MELDUNG VON UNSTIMMIGKEITEN
Der Kontoinhaber ist verpflichtet, die entsprechenden Konto-
auszüge sofort nach Erhalt zu prüfen und allfällige Unstimmig-
keiten, insbesondere Belastungen aufgrund missbräuchlicher 
Verwendung der Karte, der Bank unverzüglich zu melden, spä-
testens aber 30 Tage nach Erhalt des Kontoauszugs der betref-
fenden Rechnungsperiode. Erfolgt die Beanstandung nicht 
rechtzeitig, kann das dazu führen, dass der Kartenberechtigte 
die ihm obliegende Schadensminderungspflicht verletzt und er 
für den hieraus entstehenden Schaden aufzukommen hat. Innert 
10 Tagen nach Erhalt des Schadenformulars ist dieses ausgefüllt 
und unterzeichnet an die Bank zurückzusenden.
 
MELDUNG AN DIE POLIZEI
Bei strafbaren Handlungen hat der Kartenberechtigte Anzeige 
bei der Polizei zu erstatten. Er hat nach bestem Wissen zur Auf-
klärung eines allfälligen Schadenfalls und zur Verminderung des 
daraus resultierenden Schadens beizutragen.
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DECKUNGSPFLICHT
Die Debit Mastercard darf nur verwendet werden, wenn auf 
dem Konto die erforderliche Deckung (Guthaben oder Kredit-
limite) vorhanden ist. Die Bank hat das Recht eine Transaktion 
abzulehnen, wenn das Bankkonto nicht ausreichend gedeckt 
ist. Die Bank haftet nicht für allfällige Kosten (z.B. Überziehungs- 
zinsen, Mahnungsgebühren etc.), die durch nicht hinreichende 
Deckung des Kontos begründet sind.
 
BELASTUNGSRECHT DER BANK
Die Bank ist berechtigt, sämtliche Beträge aus dem Einsatz 
der Debit Mastercard (gemäss «Allgemeine Bestimmungen», 
Punkt Einsatzarten (Funktionen)), auch reservierte oder pro-
visorisch gebuchte Beträge (z.B. Kaution bei Automiete), dem 
Konto zu belasten (vgl. «Allgemeine Bestimmungen», Punkt 
Deckungspflicht). Das Belastungsrecht der Bank bleibt auch 
bei Streitigkeiten des Kartenberechtigten mit Drittpersonen uneinge- 
schränkt bestehen. Beträge in Fremdwährungen werden in die 
Währung des Kontos umgerechnet. Im Fall von Bargeldbezügen 
in einer anderen Währung (Fremdwährung) als der Karten- 
währung wird der entsprechende Umrechnungskurs der Bank 
angewendet. Durch den Bargeldbezug einer Fremdwährung 
können Gebühren entstehen. Die Höhe der Gebühr erfolgt ge-
mäss den geltenden Preislisten.
 
GELTUNGSDAUER UND KARTENERNEUERUNG
Die Debit Mastercard ist bis zum Ende des auf ihr angegebenen 
Datums gültig. Bei ordentlicher Geschäftsabwicklung und ohne 
ausdrücklichen Verzicht des Kartenberechtigten wird die Debit 
Mastercard vor Ende des auf ihr angegebenen Datums auto- 
matisch durch eine neue Debit Mastercard ersetzt.
 
KÜNDIGUNG
Eine Kündigung kann jederzeit erfolgen. Gleichbedeutend mit 
der Kündigung ist der Widerruf einer Vollmacht gem. «Allge-
meine Bestimmungen», Punkt Kartenberechtigte. Nach erfolg-
ter Kündigung ist der Bank die Debit Mastercard unaufgefordert 
und unverzüglich zurückzugeben. Durch vorzeitige Rückfor-
derung oder Rückgabe der Karte entsteht kein Anspruch auf 
Rückerstattung der Jahresgebühr.

Die Bank bleibt trotz Kündigung berechtigt, dem Konto sämt-
liche Beträge zu belasten, welche auf Karteneinsätze vor der 
effektiven Rückgabe der Debit Mastercard zurückzuführen sind.

ÄNDERUNGEN DER BEDINGUNGEN
Die Bank und die mit der Kartenverarbeitung beauftragte Entris 
Banking AG behalten sich die jederzeitige Änderung dieser 
Bedingungen vor. Änderungen werden in angemessener Form 
mitgeteilt und gelten als genehmigt, falls die Debit Mastercard 
nicht vor Inkrafttreten der Änderungen zurückgegeben wird. 

Der Kontoinhaber ist verpflichtet jegliche vertragsrelevanten  
Änderungen (z.B. Name, Adresse, Einkommensverhältnisse 
etc.) der Bank unverzüglich und schriftlich mitzuteilen.
 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank.

DEBIT MASTERCARD ALS BARGELDBEZUGS- UND 
ZAHLUNGSKARTE
BARGELDBEZUGSFUNKTION
Die Debit Mastercard kann jederzeit zum Bezug von Bargeld 
zusammen mit der Debit Mastercard-PIN an entsprechend 
gekennzeichneten Geldautomaten im In- und Ausland oder mit 
Unterzeichnung des Transaktionsbelegs bei entsprechend 
gekennzeichneten Anbietern bis zu den für die Debit Master- 
card festgesetzten Limiten eingesetzt werden.

ZAHLUNGSFUNKTION
Die Debit Mastercard kann jederzeit zur Zahlung von Waren 
und Dienstleistungen im In- und Ausland zusammen mit der 
Debit Mastercard-PIN, durch Angabe des auf der Karte aufge-
führten Namens, der Kartennummer, des Verfalldatums und 
(falls verlangt) des dreistelligen Sicherheitscodes (CVV, CVC) 
oder durch blosse Verwendung der Karte (zum Beispiel in Park- 
häusern, bei Autobahnzahlstellen oder bei kontaktloser Bezah-
lung) bei entsprechend gekennzeichneten Anbietern bis zu den 
für die Debit Mastercard festgesetzten Limiten eingesetzt 
werden. Die Debit Mastercard kann, sofern von der Bank an-
geboten, für das Empfangen und Senden von Geld-Überwei-
sungen verwendet werden. Weiter ist eine Einzahlung von 
Münzen und Noten in CHF möglich, falls die Bank entsprechen-
de dafür eingerichtete Einzahlgeräte zur Verfügung stellt.

KÜNDIGUNG WIEDERKEHRENDER LEISTUNGEN
Der Kontoinhaber ist dafür verantwortlich, dass wiederkeh-
rende Leistungen, welche mit der Debit Mastercard bezogen 
werden, bei der Akzeptanzstelle zu kündigen sind, sofern diese 
nicht mehr gewünscht sind. Im eventuellen Fall einer Karten-
kündigung ist der Kontoinhaber verpflichtet für sämtliche 
Dienstleistungen, die zu einer wiederkehrenden Belastung 
führen, die Zahlungsmodalität eigenständig bei der Akzeptanz-
stelle zu ändern bzw. gegebenenfalls zu kündigen.
 
DEBIT MASTERCARD-PIN (= GEHEIMZAHL)
Dem Kartenberechtigten wird zusätzlich zur Debit Mastercard 
in einem separaten, verschlossenen Umschlag die Debit Master- 
card-PIN zugestellt. Es handelt sich dabei um eine kartenei-
gene sechsstellige maschinell berechnete Geheimzahl, welche 
weder der Bank noch Dritten bekannt ist. Werden mehrere 
Debit Mastercard ausgestellt, so erhält jede Debit Mastercard 
je eine eigene Debit Mastercard-PIN.
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ÄNDERUNG DER DEBIT MASTERCARD-PIN
Dem Kartenberechtigten wird empfohlen, an dafür eingerichteten 
Geldautomaten eine neue sechsstellige Debit Mastercard-PIN aus 
Zahlen zu wählen, welche die zuvor geltende Debit Master-
card-PIN unmittelbar ersetzt. Die Änderung kann beliebig oft und 
jederzeit vorgenommen werden. Um den Schutz gegen miss-
bräuchliche Verwendung der Debit Mastercard zu erhöhen, 
darf die gewählte Debit Mastercard-PIN weder aus leicht ermit-
telbaren Kombinationen bestehen (vgl. «Allgemeine Bestimmun-
gen», Punkt Sorgfaltspflichten des Kartenberechtigten / Änderung 
der Debit Mastercard-PIN), noch auf der Debit Mastercard ver-
merkt oder in anderer Weise, auch nicht in geänderter Form, 
zusammen mit dieser aufbewahrt werden.
 
DEBIT MASTERCARD TRANSAKTIONEN IM ECOMMERCE
Bei einer Zahlungstransaktion im eCommerce, hat der Karten-
berechtigte seine Zahlung über eine sichere Authentisierungs-
methode (3D Secure) zu veranlassen, sofern dies von der 
Akzeptanzstelle angefragt wird. Hierfür muss sich der Kartenbe-
rechtigte vorab für eine solche Lösung registrieren (App für 
3D-Secure oder SMS).
 
LEGITIMATION, BELASTUNG UND RISIKOTRAGUNG
Jede Person, die sich durch Eingabe der Debit Mastercard und 
Eintippen der dazu passenden Debit Mastercard-PIN in ein 
hierfür eingerichtetes Gerät legitimiert, den auf der Karte auf-
geführten Namen, die Kartennummer, das Verfalldatum und (falls 
verlangt) den dreistelligen Sicherheitscodes (CVC) angibt, sich 
auf eine andere von der Bank vorgegebenen Weise legitimiert 
(z.B. durch Freigabe mittels einer von der Bank vorgesehenen 
App unter Verwendung von biometrischen Daten, Eingabe der 
Mobile ID-PIN und dergleichen) oder die Karte an automati- 
sierten Zahlstellen verwendet (zum Beispiel in Parkhäusern, 
bei Autobahnzahlstellen oder bei kontaktloser Bezahlung), 
gilt als berechtigt, den Bargeldbezug bzw. die Zahlung mit 
dieser Debit Mastercard zu tätigen; dies gilt, auch wenn es 
sich bei dieser Person nicht um den tatsächlichen Kartenberech-
tigten handelt. Dementsprechend ist die Bank berechtigt, den 
Betrag der so getätigten und elektronisch registrierten Transak-
tion dem Konto zu belasten. Die Risiken aus der missbräuchlichen 
Verwendung der Debit Mastercard liegen somit grundsätzlich 
beim Kontoinhaber.
 
SCHADENÜBERNAHME BEI NICHTVERSCHULDEN
Unter der Voraussetzung, dass der Kartenberechtigte die Be-
dingungen für die Benützung der Debit Mastercard in allen 
Teilen eingehalten hat (insbesondere die Sorgfaltspflichten 
gemäss «Allgemeine Bestimmungen», Punkt Sorgfaltspflich-
ten des Kartenberechtigten) und ihn auch sonst in keiner 
Weise ein Verschulden trifft, übernimmt die Bank Schäden, 
die dem Kontoinhaber aus missbräuchlicher Verwendung der 

Debit Mastercard in der Funktion als Bargeldbezugs- oder 
Zahlungskarte durch Dritte entstehen. Miterfasst sind auch 
Schäden infolge Fälschung oder Verfälschung der Debit Mas-
tercard. Nicht als «Dritte» zu betrachten sind die Kartenbe-
rechtigten und deren Ehepartner sowie mit diesen im gleichen 
Haushalt lebende Personen.
 
Schäden, für die eine Versicherung aufzukommen hat, sowie 
allfällige Folgeschäden irgendwelcher Art werden nicht über-
nommen.
 
TECHNISCHE STÖRUNGEN UND BETRIEBSAUSFÄLLE
Aus technischen Störungen und Betriebsausfällen, die den Ein-
satz der Debit Mastercard in ihrer Bargeld- und / oder Zahlungs-
funktion ausschliessen, entstehen dem Kartenberechtigten keine 
Ansprüche auf Schadenersatz.
 
VERANTWORTLICHKEIT BEI NICHTAKZEPTANZ DER DEBIT 
MASTERCARD
Die Bank weist jegliche Verantwortung von sich, wenn aus 
irgendwelchen Gründen die Akzeptanzstelle sich weigert, die 
Debit Mastercard zu akzeptieren oder aus technischen oder an-
deren Gründen eine Zahlung oder ein Bezug mit der Debit Mas-
tercard nicht ausgeführt werden kann. Dies gilt auch bei 
unmöglichem Einsatz der Debit Mastercard am Bancomaten oder 
wenn die Debit Mastercard durch den Bancomaten be- 
schädigt oder unbrauchbar gemacht wird.

VERANTWORTLICHKEIT FÜR DIE MIT DER DEBIT MASTERCARD 
ABGESCHLOSSENEN GESCHÄFTE
Die Bank übernimmt keine Verantwortung für die mit der Debit 
Mastercard abgeschlossenen Geschäfte. Der Kontoinhaber 
hat insbesondere allfällige Beanstandungen von Waren und 
Dienstleistungen sowie Streitigkeiten und Ansprüche aus 
Rechtsgeschäften direkt mit der entsprechenden Akzeptanz-
stelle zu klären. Das Belastungsrecht der Bank bleibt unbe-
schränkt bestehen.

LIMITEN
Die Bank legt Limiten pro ausgegebener Debit Mastercard fest und 
teilt diese in angemessener Form mit. Die Orientierung allfälliger 
Bevollmächtigter über Limiten ist Sache des Kontoinhabers.
 
TRANSAKTIONSBELEG
Der Kartenberechtigte erhält bei Bargeldbezügen an den meis-
ten Geldautomaten auf Verlangen, bei Bezahlung von Waren 
und Dienstleistungen automatisch oder auf Verlangen einen 
Transaktionsbeleg. Die Bank selbst verschickt in der Folge 
keine Belastungsanzeigen.
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SPERRUNG
Die Bank ist jederzeit berechtigt, ohne vorgängige Mitteilung an 
den Kartenberechtigten und ohne Angabe von Gründen die Debit 
Mastercard zu sperren. Die Bank sperrt die Debit Mastercard, 
wenn es der Kartenberechtigte ausdrücklich verlangt, den 
Verlust der Debit Mastercard und / oder der Debit Mastercard-PIN 
meldet sowie bei Kündigung. Kartenberechtigte ohne Konto- 
vollmacht können nur die auf ihren Namen lautenden Debit 
Mastercard sperren.

Die Sperrung kann nur bei der von der kartenherausgebenden 
Bank bezeichneten Stelle verlangt oder falls vorhanden über die 
digitalen Kanäle der Bank selbständig vorgenommen werden und 
wird nur mit dem Einverständnis des Kontoinhabers wieder 
aufgehoben. Dem gleichzusetzen ist die Aufhebung der Sperrung 
durch einen Kartenberechtigten über die dafür vorgesehenen 
digitalen Kanäle der Bank. Für Einsätze der Debit Mastercard vor 
Wirksamwerden der Sperrung innert geschäftsüblicher Frist 
ist die Bank berechtigt, das Konto zu belasten. Die mit der Sper-
rung verbundenen Kosten können dem Konto belastet werden.
 
WEITERGABE VON DATEN AN DRITTPARTEIEN UND DATENBE-
ARBEITUNG
Der Kartenberechtigte akzeptiert, dass die Bank und die mit der 
Kartenverarbeitung beauftragte Entris Banking AG dazu er- 
mächtigt sind, Kunden- und Kartendaten sowie Debit Mastercard 
spezifische Transaktionsdaten an Drittparteien innerhalb der 

Schweiz oder im Ausland, sofern diese in die Transaktions- 
verarbeitung involviert sind, zu übermitteln. Der Kartenberech-
tigte wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich aus den Trans-
aktionsdaten gegebenenfalls Rückschlüsse auf das Verhalten 
des Kartenberechtigten ableiten lassen.

DEBIT MASTERCARD FÜR WEITERE DIENSTLEIS-
TUNGEN DER BANK
Wird die Debit Mastercard für weitere Dienstleistungen der Bank 
eingesetzt, so regeln sich diese ausschliesslich nach den hierfür 
mit der Bank vereinbarten Bestimmungen.

ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND
Die Rechtsbeziehung des Kartenberechtigten mit der Bank 
untersteht dem schweizerischen Recht. Erfüllungsort, Gerichts-
stand, und für Kartenberechtigte mit Wohnsitz im Ausland auch 
der Betreibungsort, ist der Sitz der Bank.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Dieses Depotreglement findet zusätzlich zu den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Bank auf die von der Bank ins Depot 
übernommenen Werte und Sachen (nachfolgend «Depotwerte» 
genannt) Anwendung, insbesondere auch, wenn diese in der Form 
von Bucheffekten geführt werden.

ENTGEGENNAHME VON DEPOTWERTEN
Die Bank übernimmt insbesondere folgende Depotwerte:

	 Finanzinstrumente für die Verwahrung, die Verbuchung, die  
	 Verwaltung und den Handel
	 Dokumente und andere Wertgegenstände für die Verwah-	
	 rung, sofern sie dafür geeignet sind
	 Edelmetalle in handelsüblicher und nicht handelsüblicher 	
	 Form sowie Münzen mit numismatischem Wert für die 
	 Verwahrung

Die Bank kann ohne Angabe von Gründen die Entgegennahme 
von Depotwerten ablehnen.

Die Bank kann vom Kunden eingelieferte Depotwerte auf Echtheit 
und Sperrmeldungen prüfen oder durch Dritte im In- und Ausland 
prüfen lassen, ohne dabei eine Haftung zu übernehmen. Diesfalls 
führt die Bank Verkaufs- und Lieferaufträge sowie Verwaltungs-
handlungen erst nach abgeschlossener Prüfung aus.

HAFTUNG
Die Bank behandelt die Depotwerte des Kunden mit der ge-
schäftsüblichen Sorgfalt. Sie haftet nur für direkte Schäden, 
die von ihr durch eine Verletzung der geschäftsüblichen Sorgfalt 
unmittelbar verursacht wurden, keinesfalls aber für mehr als den 
deklarierten Depotwert. Insbesondere haftet die Bank nicht 
für Schäden, die durch atmosphärische Einflüsse, höhere Ge- 
walt oder Elementarereignisse entstanden sind.

Im Weiteren übernimmt die Bank keine Verantwortung für die 
Performance der Depotwerte. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, 
dass von der vergangenen Performance eines Finanzinstruments 
nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden 
kann.

Die Bank haftet bei Finanzinstrumenten von Drittanbietern nicht 
für unrichtige oder unterlassene Angaben in Prospekten oder 
anderen Dokumenten (z.B. Informationen über Preisbildung) so-
wie für daraus entstehende Verluste.

MELDE- UND ANZEIGEPFLICHTEN
Der Kunde ist für die Erfüllung seiner allfälligen Melde- und 
Anzeigepflichten sowie Pflichten gegenüber Gesellschaft- 
en, Handelsplätzen, Behörden oder anderen Marktteilnehmern 

(insbesondere Offenlegung von Beteiligungen, Unterbreitung 
eines Übernahmeangebots) selbstständig verantwortlich. Dies 
gilt selbst dann, wenn Depotwerte bei der Depotstelle nicht 
auf den Kunden eingetragen sind. Die Bank ist nicht verpflichtet, 
den Kunden auf diese Pflichten hinzuweisen. Sofern die Depot-
werte auf den Namen einer Nomineegesellschaft oder der 
Bank eingetragen sind, hat der Kunde die Bank unverzüglich 
über eine allfällige Meldepflicht zu informieren.

Die Bank ist berechtigt, Handlungen für Depotwerte, die zu 
Meldepflichten der Bank führen, unter Mitteilung an den Kunden 
ganz oder teilweise nicht auszuführen.

Der Kunde ist allein verantwortlich, allfällige gemäss anwendba-
rem in- oder ausländischem Recht geltende Beschränkungen 
einzuhalten, Auflagen zu erfüllen oder erforderliche Bewilligun-
gen einzuholen, wenn er Geschäfte mit Depotwerten tätigt oder 
veranlasst. Insbesondere die Beschaffung von Informationen 
im Zusammenhang mit Melde- und Anzeigepflichten sowie Be- 
schränkungen sind Sache des Kunden. Werden solche Pflichten 
erst nach bereits erfolgtem Kauf eingeführt, ist die Bank ermäch-
tigt, die fraglichen Depotwerte zu veräussern, sofern der Kunde 
einer entsprechenden Aufforderung nicht rechtzeitig nachkommt 
und sie ihm den Verkauf angedroht hat.

VERZICHT AUF WEITERLEITUNG VON INFORMATIONEN
Der Kunde verzichtet auf die Weiterleitung von Informationen, 
die im Zusammenhang mit der Ausübung seiner Aktionärs- 
rechte relevant sind. Vorbehalten bleiben zwingende gesetz- 
liche Bestimmungen.

VERWAHRUNG
ART DER VERWAHRUNG
Die Bank ist ermächtigt, Depotwerte in eigenem Namen, aber  
auf Rechnung und Gefahr des Kunden bei einem Dritten verwah-
ren zu lassen. Falls der Kunde der Bank eine Drittdepotstelle 
vorgibt, welche die Bank dem Kunden nicht empfiehlt, so ist die 
Haftung der Bank für Handlungen dieser Drittdepotstelle in 
jedem Fall ausgeschlossen.

Die Bank ist berechtigt, Depotwerte ganz oder teilweise in 
Sammeldepots zu verwahren, die bei der Bank selbst, bei einer 
Drittbank oder einer zentralen Depotstelle geführt werden. Bei 
Bestehen eines Sammeldepots ist der Kunde Miteigentümer 
am Gesamtbestand des Depots, wobei sich der Miteigentums- 
anteil des Kunden aus dem Verhältnis seines Depotbestandes 
zum Gesamtbestand des Sammeldepots ergibt. Bei der Auslie-
ferung aus dem Sammeldepot ist der Kunde nicht berechtigt, 
bestimmte Nummern, Stücke oder Stückelungen zu wählen. 
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Wenn gattungsmässig aufbewahrte Wertpapiere ausgelost 
werden, so verteilt die Bank die von der Auslosung erfassten De-
potwerte unter den Kunden. Dabei wendet sie bei der Zweit- 
auslosung eine Methode an, die allen Kunden eine gleichwertige 
Berücksichtigung wie beim Erstauslosungsverfahren bietet. 

IM AUSLAND VERWAHRTE DEPOTWERTE
Beim Handel mit im Ausland verwahrten Depotwerten ist der 
Kunde damit einverstanden, dass die Depotwerte grundsätzlich 
den Gesetzen und Usanzen am Ort der Verwahrung unterliegen. 
Diese ausländischen Gesetze und Usanzen können von denjenigen 
in der Schweiz abweichen und sie bieten gegebenenfalls kein 
gleichwertiges Schutzniveau des Kunden.

Im Ausland deponierte Werte können nach Wahl der Bank von 
einer Korrespondenzbank, einer Verwahrstelle oder einer zent-
ralen Sammeldepotstelle im Namen der Bank, auf Rechnung und 
Gefahr des Kunden verwahrt, verbucht und verwaltet werden. 
Depotwerte können aber auch nach Ermessen der Bank auf den 
Kunden eingetragen und segregiert, d.h. im Namen des Kunden 
verwahrt, werden. Dabei akzeptiert der Kunde, dass sein Name 
der auswärtigen Depotstelle bekannt wird. 

EINTRAGUNG DER DEPOTWERTE
Depotwerte, die auf den Namen lauten, werden im massgebli- chen 
Register (z.B. Aktienregister) in der Regel auf den Depot- 
inhaber eingetragen. Die Bank ist ermächtigt, nicht aber verpflichtet, 
für den Kunden sämtliche erforderlichen Eintragungshandlungen 
vorzunehmen. Die Bank kann die Depotwerte aber auch auf eigenen 
Namen oder den Namen eines Dritten eintragen lassen, stets jedoch 
auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Die Bank haftet nicht für 
Folgen des Handels mit vinkulierten Finanzinstrumenten, insbeson-
dere wenn der Kunde die entsprechenden Voraussetzungen nicht 
erfüllt, oder es versäumt notwendige Schritte für eine Zustimmung 
des Emittenten vorzunehmen.
 
Der Kunde nimmt zur Kenntnis und ist damit einverstanden, 
dass seine Daten in Bezug auf die Depotbeziehung zur Bank im 
Rahmen der Eintragung der Depotwerte an Dritte zur Kennt- 
nis gebracht werden können (z.B. Ermittenten oder Drittver- 
wahrungsstellen).  

ANNULLIERUNG VON URKUNDEN
Die Bank hat das Recht, eingelieferte Urkunden annullieren und 
durch Wertrechte ersetzen zu lassen, soweit dies nach dem an-
wendbaren Recht zulässig ist.

TRANSPORTVERSICHERUNG
Die Bank ist berechtigt, in eigenem Namen, aber auf Rechnung 
des Kunden eine Transportversicherung für die Depotwerte des 
Kunden abzuschliessen.
 

DAUER DER VERWAHRUNG
Die Dauer der Verwahrung ist in der Regel unbestimmt. Der Kunde 
ist berechtigt, die Auslieferung der Depotwerte zu verlangen. Sol-
che Auslieferungen erfolgen nur während der normalen Ge-
schäftsöffnungszeiten der Bank. Bei auswärtiger Deponierung 
gelten die banküblichen Auslieferungszeiten und -fristen. 
 
Die Bank kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen die Rück-
nahme oder den Verkauf einzelner oder sämtlicher Depotwerte 
verlangen. Wenn die Bank Depotwerte nicht länger verwahren 
möchte, wird die Bank den Depotinhaber um Instruktionen 
bitten, wohin die Depotwerte transferiert oder ob sie verkauft 
werden sollen. Falls der Depotinhaber der Bank auch nach einer 
angesetzten angemessenen Nachfrist keine Instruktionen er- 
teilt, kann die Bank die Depotwerte physisch ausliefern oder 
liquidieren. Der Kunde trägt alle Kosten sowie allfällige Schäden, 
welche infolge einer Rücknahme, Auslieferung oder Liquida- 
tion von Depotwerten anfallen.

BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR VERSCHLOS-
SENE DEPOTS
In verschlossenen Depots dürfen nur Wertsachen, Dokumente 
und andere zur Verwahrung in einem verschlossenen Depot ge-
eignete Gegenstände verwahrt werden.

Für die Verwahrung in verschlossenen Depots ungeeignet sind 
namentlich verderbliche Güter, gefährliche, entzündbare, zer-
brechliche oder aus anderen Gründen zur Aufbewahrung in 
einem Bankgebäude ungeeignete Gegenstände.

Liefert der Kunde ungeeignete Gegenstände ein und entsteht 
deswegen ein Schaden, so ist der Kunde dafür haftbar. Die Bank 
ist berechtigt, vom Kunden den Nachweis über die Natur der ver-
wahrten Gegenstände zu verlangen bzw. den Inhalt der verschlos-
senen Depots zu kontrollieren.

Eingelieferte Depotwerte müssen in versiegelten Umschlägen 
oder Verpackungen eingereicht werden und eine Aufschrift mit 
dem Namen und der genauen Adresse des Kunden sowie einer 
Deklaration des vollen Wertes tragen.

Bei der Rücknahme von im Depot verwahrten Gegenständen hat 
der Kunde die Unversehrtheit der Versiegelung / Plombierung 
zu prüfen. Mit der Herausgabe derselben an den Kunden ist die 
Bank von jeder Haftung befreit.

VERWALTUNG
VERWALTUNGSHANDLUNGEN OHNE AUSDRÜCKLICHE 
WEISUNG
Die Bank kann ohne ausdrückliche Weisung des Kunden ins- 
besondere die folgenden Verwaltungshandlungen besorgen: 



	 den Einzug oder die Verwertung fälliger Zinsen, Dividenden, 
	 anderer Ausschüttungen sowie rückzahlbarer Depotwerte
	 die Überwachung von Auslosungen, Kündigungen, Konversio- 
	 nen sowie Bezugsrechten
	 die Amortisation von Wertschriften
	 den Bezug neuer Couponbögen und den Austausch von 
	 Wertpapierurkunden

Die Bank stützt sich bei der Besorgung der Verwaltungshand-
lungen auf die ihr zugänglichen Publikationen und Listen, über-
nimmt diesbezüglich jedoch keinerlei Haftung.

GUTSCHRIFTEN UND BELASTUNGEN
Die Bank ist berechtigt, das Konto des Kunden für Verwaltungs-
handlungen, aussergewöhnliche Bemühungen und Auslagen, 
Steuern, Abgaben sowie die Gebühren auswärtiger Verwahrungs-
stellen separat zu belasten bzw. Gutschriften dort vorzunehmen. 
Anfallende Kosten gehen vollumgänglich zu Lasten des Kunden.

HANDEL
FEHLENDE DECKUNG
Die Bank ist nicht verpflichtet, die Deckung von Aufträgen 
durch Kontoguthaben oder Depotbestände bei deren Annahme 
zu überprüfen. Im Falle einer Unterdeckung kann die Bank den 
Kunden auffordern, die Deckung innert angemessener Frist 
sicherzustellen. Andernfalls ist die Bank berechtigt, Positionen 
ohne Weiteres auf Rechnung und Risiko des Kunden glatt- 
zustellen.

HANDELN DER BANK AUF EIGENE RECHNUNG
Bei Kaufs- oder Verkaufsaufträgen des Kunden für Werte mit 
einem Markt- oder Börsenpreis ist die Bank zum Selbsteintritt 
berechtigt.

TREUHÄNDERISCHE ÜBERNAHME VON DEPOTWERTEN
Ist die Verschaffung des Eigentums an Depotwerten an den Kunden 
unüblich oder nicht möglich, kann die Bank diese in eigenem oder 
im Namen eines Dritten, immer jedoch auf Gefahr und Rechnung 
des Kunden, erwerben oder erwerben lassen und die daraus 
entstehenden Rechte ausüben oder ausüben lassen. Anfallende 
Kosten oder Schäden aus derartigen Geschäften hat der Kunde 
zu tragen.

EXECUTION ONLY–DEPOTS
In sämtlichen Fällen, in denen der Kunde keine separate schrift-
liche Vereinbarung für eine Finanzdienstleistung unterschrie-
ben hat, führt die Bank das Depot des Kunden als Execution 
Only-Depot.

Bei Execution Only-Depots übernimmt die Bank die reine An-
nahme und Übermittlung von Aufträgen, die Finanzinstrumente 

zum Gegenstand haben. Als Referenzwährung gilt der Schweizer 
Franken, sofern nicht anders vereinbart.

Sofern die Bank dem Kunden nichts anderes mitteilt, wird der 
Kunde als Privatkunde im Sinne des Bundesgesetztes über die 
Finanzdienstleistungen (FIDLEG) eingestuft.

Der Kunde ist sich bewusst und er ist damit einverstanden, dass er 
die von ihm übermittelten Aufträge für den Kauf und Verkauf von 
Finanzinstrumenten über das Execution Only-Portfolio ohne Anla-
geberatung, Vermögensverwaltung sowie Warn- oder Aufklärungs-
pflichten der Bank tätigt. Der Kunde übernimmt die volle Verantwor-
tung für seine Anlageentscheide und das daraus ergehende Risiko. 

Der Kunde nimmt explizit zur Kenntnis, dass die Bank die An-
gemessenheit beziehungsweise die Eignung der von ihm er-
worbenen Finanzinstrumente in Bezug auf seine Kenntnisse 
und Erfahrungen im Anlagebereich, seine Anlageziele, seine 
finanziellen Verhältnisse, einschliesslich seiner Fähigkeit Ver-
luste zu tragen und seiner Risikotoleranz («Angemessenheits-
prüfung» beziehungsweise «Eignungsprüfung»), bei Exe-
cution Only nicht überprüft und dieser Hinweis im Zeitpunkt 
solcher Transaktionen durch die Bank nicht wiederholt wird. 
Der Kunde hat selbständig zu beurteilen, ob die jeweiligen  
Finanzinstrumente für ihn angemessen beziehungsweise ge-
eignet sind und er hat den Erwerb von Finanzinstrumenten zu 
unterlassen, deren Funktionsweise er nicht genügend versteht.

Dem Kunden sind die Art und der Umfang von Execution Only und 
die damit verbundenen Kosten und Risiken sowie die allgemein 
mit Finanzinstrumenten verbunden Risiken bekannt. Der Kunde 
versteht und akzeptiert diese Risiken, übernimmt die alleinige 
Verantwortung für sein Handeln und entbindet die Bank von jeg-
licher Haftung. Ebenfalls ist sich der Kunde der wirtschaftlichen 
Bindung an Dritte, des bei der Auswahl der Finanzinstrumente 
berücksichtigten Marktangebots, des Namens und der Adresse 
der Bank, ihres Tätigkeitsfelds und ihres Aufsichtsstatus sowie 
der Möglichkeit zur Einleitung von Vermittlungsverfahren vor einer 
anerkannten Ombudsstelle bewusst. Im Weiteren wird auf die Bro-
schüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» verwiesen, 
welche auf der Internetseite der Bank eingesehen werden kann.

ENTSCHÄDIGUNG DURCH DRITTE
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der Bank im Zusammenhang 
mit der Erbringung von Finanzdienstleistungen (z.B. aufgrund von 
Vertriebs- oder sonstigen Vereinbarungen mit Dritten, insbeson-
dere mit Anbietern von Anlagefondsund strukturierten Produkten) 
Courtagen, Kommissionen, Provisionen, Rabatte oder sonstige 
vermögenswerte Vorteile (sogenannte Entschädigungen durch 
Dritte) für die vom Kunden eingesetzten Finanzinstrumente zu-
fliessen können. 
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Der Kunde bestätigt, dass ihn die Bank vorgängig ausdrücklich 
über die Art und den Umfang (insbesondere die Berechnungs-
parameter und die Bandbreiten) der Entschädigung durch 
Dritte informiert hat und er explizit damit einverstanden ist, 
dass die Bank die Entschädigungen durch Dritte einbehält. 

Zukünftige Änderungen der Bandbreiten und/oder Berech-
nungsparameter von Entschädigungen durch Dritte teilt die 
Bank dem Kunden in geeigneter Form mit. Der Kunde ist da-
mit einverstanden, dass die Bank die Bandbreiten und/oder 
Berechnungsparameter jederzeit und ohne Vorankündigung 
anpassen kann. 

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, den Kauf von Finanzin- 
strumenten, bei welchen Entschädigungen durch Dritte der Bank 
zufliessen, zu unterlassen oder solche zu verkaufen sowie sich zu 
informieren, wenn er Entschädigungen durch Dritte vermeiden will.

ÄNDERUNG DES DEPOTREGLEMENTS
Die Bank behält sich jederzeitige Änderungen dieses Depot- 
reglements vor. Solche Änderungen werden dem Kunden entwe-
der auf dem Postweg, auf der Internetseite der Bank, in den Kun- 
denzonen der Bank oder auf andere geeignete Weise bekannt 
gegeben. Ohne schriftlichen Widerspruch seitens des Kunden 
innerhalb von 30 Tagen gelten sie als genehmigt. Mit Bekanntgabe 
der Änderung steht es dem Kunden frei, die von der Änderung 
betroffenen Dienstleistungen schriftlich zu kündigen.



ZWECK
Die Bank führt auf Wunsch des Kunden Kapitalanlagen in Edel-
metallen auf Kontobasis (Metallkonto).  Diese stellen somit keine 
Depotwerte dar. Der Kunde besitzt in der Höhe seines Guthabens 
nach Massgabe der folgenden Bestimmungen einen Lieferans-
pruch auf die entsprechende Menge Edelmetall. Die Bank kann 
für Gutschriften, Belastungen und Lieferungen minimale Ge-
wichtseinheiten bzw. Stückzahlen vorschreiben und Gebühren 
nach dem jeweils geltenden Tarif erheben.

ZINSEN / ÜBERZIEHUNGEN
Guthaben auf Metallkonten werden nicht verzinst. Überzieh- 
ungen sind nicht zulässig.

AUFTRAGSAUSFÜHRUNG
Aufträge zum Kauf und zum Verkauf von Edelmetallen erledigt 
die Bank als Selbstkontrahent. Die Transaktionen werden je- 
weils zum geltenden Marktpreis in Kilo oder Unzen dem Metall-
konto verrechnet. Die Metallbestände werden dem Kunden peri-
odisch in einem Verzeichnis ausgewiesen und bewertet.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Die Bank haftet für die ordnungsgemässe Erledigung der ihr 
übertragenen Aufträge. Sie übernimmt hingegen keine Haftung 
für die zeit- und preisgerechte Ausführung von limitierten Ver-
kaufsaufträgen und / oder Stop-Loss-Orders.

LIEFERANSPRUCH
Der Kunde besitzt in der Höhe seines Metallkontoguthabens 
einen Lieferanspruch auf die entsprechende Edelmetallmenge. 
Die Bank verpflichtet sich, auf Verlangen des Kunden die auf 
seinem Konto ausgewiesene Metallmenge am Schalter der 
kontoführenden Geschäftsstelle auszuhändigen. Diese Verpfli- 
chtung kann jedoch nur insofern aufrechterhalten werden, als 
auch Drittbanken ihren Lieferverpflichtungen nachkommen. 
Die Auslieferung der Barren an einem anderen Ort erfolgt, 
wenn dies praktisch möglich ist und mit den dort geltenden 
Gesetzen in Einklang steht, auf Kosten und Gefahr des Kunden. 
Im Falle von Krieg, Notstand oder Transferbeschränkungen 
für Edelmetalle behält sich die Bank das Recht vor, die Ausliefe-
rung an dem Ort und in einer Weise vorzunehmen, wie ihr dies 
als zweckmässig erscheint.

AUSLIEFERUNGSBESTIMMUNGEN
Die Auslieferung erfolgt in Metall von marktkonformer Grösse 
und Qualität. Sofern das Kontoguthaben nicht auf eine An-
zahl vertretbarer Einheiten (bspw. 1-kg-Barren) lautet, ist die 
Bank berechtigt, Barren beliebiger Grösse mit mindestens 
handelsüblichem Minimalfeingehalt zu liefern und dabei die 
zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Fabrikationszuschläge 
in Rechnung zu stellen. Das Fein- oder Bruttogewicht von Bar-
ren oder die Anzahl an Münzen wird dem Metallkonto belastet. 
Ergibt sich dabei zugunsten oder zulasten des Kunden ein 
Restanspruch, erfolgt der Ausgleich grundsätzlich zum Ta-
geskurs, der zum Zeitpunkt der Abrechnungserstellung gilt. 
Bezüge sind der Bank aus organisatorischen Gründen früh- 
zeitig bekannt zu geben.

GESETZLICHE AUFLAGEN
Die Auslieferung der Barren unterliegt den jeweils am Bezugsort 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Bei Lieferungen in der 
Schweiz gelangen alle einschlägigen, jeweils geltenden Bestim-
mungen, insbesondere die steuerrechtlichen Vorschriften, zur 
Anwendung. Diese und alle übrigen gegenwärtigen und zukünf-
tigen Steuern, Abgaben, Gebühren usw. im In- und Ausland gehen 
zulasten des Kunden.

ÄNDERUNGEN
Die Bank behält sich jederzeitige Änderungen dieser Bestimm- 
ungen vor. Solche Änderungen werden dem Kunden auf dem 
Zirkularweg oder auf andere geeignete Weise bekannt ge- 
geben. Ohne Widerspruch seitens des Kunden gelten sie innert 
Monatsfrist als genehmigt.

Metallkonto
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ZWECK
Die Bank stellt ihre Nachttresoranlage zwecks Übergabe von Ver-
mögenswerten zur Gutschrift auf das Kundenkonto zu den nach-
stehenden Bedingungen zur Benützung zur Verfügung:

SAFEBAGS UND SCHLÜSSEL
Die Bank übergibt dem Kunden verschliessbare Safebags so- 
wie einen Schlüssel zur Einwurföffnung der Nachttresoranlage. 
Der Schlüssel bleibt Eigentum der Bank. Dieser ist sorgfältig auf-
zubewahren und in gutem Zustand zu erhalten. Der Kunde darf 
keine Ersatzschlüssel anfertigen; bei Bedarf hat sich der Kunde 
an die Bank zu wenden.

Der Verlust eines Schlüssels ist der Bank unverzüglich zu melden. 
Die durch Verlust des Schlüssels der Bank verursachten Kosten 
hat der Kunde zu tragen. Die Bank ist ermächtigt, die Kosten ei-
nem Konto des Kunden bei der Bank zu belasten.

BENÜTZUNG DES NACHTTRESORS
Der Nachttresor dient ausschliesslich der Einlieferung von Bank-
noten und Münzen in Schweizer Franken, Banknoten in Fremd-
währungen, Checks und von Zahlungsaufträgen. Die Einlieferung 
darf nur mittels der von der Bank ausgegebenen Safebags 
erfolgen.

Das Einlieferungsbordereau mit den Details der Einlieferung, 
namentlich mit Namen des Einlieferers, Inhalt des Safebags 
und Datum der Einlieferung, ist vom Kunden in den Safebag 
zu legen. Die Bank ist jederzeit berechtigt, vom Kunden auf 
dem Einlieferungsbordereau oder auf einem separaten Formu- 
lar weitere Informationen, insbesondere zum wirtschaftlich 
Berechtigten, zu verlangen.

Nach Einwurf des Safebags ist die Einwurföffnung des Nachttre-
sors zu schliessen. Der Kunde erklärt hiermit, über die Benützung 
der Nachttresoranlage unterrichtet zu sein, und verpflichtet 
sich, generelle oder individuelle Weisungen der Bank admin- 
istrativer oder technischer Art zur Benützung der Nachttresor-
anlage zu befolgen. Störungen im Betrieb der Nachttresoranlage 
sind der Bank umgehend zu melden.

Das Entgelt für die Benützung des Nachttresors richtet sich 
nach den Konditionen der Bank. Bis auf Weiteres stellt die Bank 
die Nachttresoranlage dem Kunden kostenlos zur Verfügung. Die 
Bank ist berechtigt, das Entgelt für künftige Benützungsperioden 
jederzeit den veränderten Verhältnissen anzupassen.
 
Änderungen werden dem Kunden mitgeteilt und gelten ohne 
Widerspruch innert Monatsfrist als genehmigt. Die Bank ist ermäch-
tigt, das Entgelt einem Konto des Kunden bei der Bank zu belasten.

GUTSCHRIFT
Der vom Kunden deklarierte Inhalt eines eingeworfenen Safebags 
gilt der Bank erst dann als zugegangen, wenn sie den Nachttresor 
geleert und den Inhalt des Safebags überprüft hat und wenn der 
Inhalt des Safebags mit dem beigelegten Einlieferungsbordereau 
übereinstimmt.

Nach erfolgtem Zugang wird dem Kunden der vorgefundene Inhalt 
des Safebags auf dem Konto gutgeschrieben, wobei die Gutschrift 
von Checks erst erfolgt, wenn die Bank über die erforderliche 
Deckung verfügt. Über allfällige Differenzen zwischen Prüfungs-
ergebnis und Einlieferungsbordereau wird der Kunde sofort in 
Kenntnis gesetzt.

Bei Fremdwährungen wird der aktuelle Noten-Ankaufskurs  
es jeweiligen Bankwerktages zur Umrechnung in Schweizer Fran-
ken angewendet.

HAFTUNG
Die Bank übernimmt die Verantwortung für die Verwahrung der 
in den Nachttresor ordnungsgemäss eingeworfenen Safebags 
und von deren Inhalt.

Die Bank übernimmt keine Haftung für den Fall, dass die Nacht-
tresoranlage infolge technischer Mängel oder aus sonstigen 
Gründen nicht benutzt werden kann.

Der Kunde haftet für jeden Schaden, den er durch vertrags- 
widrige, missbräuchliche oder unsachgemässe Benützung des 
Nachttresors oder durch Verlust oder Beschädigung der in seinem 
Besitz befindlichen Schlüssel verursacht.

KÜNDIGUNG
Die Benützung des Nachttresors kann vom Kunden und von 
der Bank jederzeit mit sofortiger Wirkung gekündigt werden. 
Bei der Aufhebung sind die dem Kunden leihweise abgege- 
benen Gegenstände sofort und ohne weitere Aufforderung 
zurückzugeben.

Erfolgt die Rückgabe nicht oder nicht rechtzeitig, so kann die 
Bank auf Kosten des Kunden andere Schlüssel zur Einwurf- 
öffnung des Nachttresors herstellen lassen.

Nachttresor



ZWECK
Der Kunde beauftragt die Bank, sämtliche Briefe, Abrech- 
nungen, Auszüge und sonstigen Sendungen einschliesslich 
allfälliger Korrespondenz von Dritten bei ihr zurückzubehal- 
ten, bis der Kunde sie gegen Quittung abholt oder die Bank 
sie ihm auf mündliches oder schriftliches Verlangen, unter 
Verrechnung einer zusätzlichen Gebühr, an die bei der Bank er-
fasste Adresse zustellt.

AUSHÄNDIGUNG DER BANKLAGERNDEN POST
Der Kunde verpflichtet sich, mindestens einmal pro Kalender- 
jahr seine banklagernde Post persönlich abzuholen oder eine 
Postzustellung an seine eigene bzw. eine andere von ihm der 
Bank mitgeteilte Adresse in Auftrag zu geben. Hierzu werden auch 
die vom Kunden bevollmächtigten Personen ermächtigt. Die Bank 
ist in nachfolgenden Fällen berechtigt, aber nicht verpflich- 
tet, dem Kunden unaufgefordert die banklagernde Post per 
Einschreiben an seine Domiziladresse oder an die zusätzliche 
Versandadresse zuzustellen oder ihn auf andere Weise zu 
kontaktieren:

	 wenn der Kunde binnen eines Kalenderjahres weder seine 
	 banklagernde Post abgeholt noch eine Postzustellung in 
	 Auftrag gegeben hat
	 wenn es geltende Gesetze und Vorschriften oder sonstige 
	 Umstände erfordern, den Kunden zu informieren oder ihm 
	 Dokumente zuzustellen
	 wenn die internen Richtlinien der Bank es erfordern, den 
	 Kunden zu kontaktieren
	 in weiteren dringenden Fällen

EINHALTUNG STEUERLICHER BESTIMMUNGEN
Der Kunde bestätigt, dass weder er noch der wirtschaftlich Be-
rechtigte die Dienstleistung «banklagernde Post» zur Umgehung 
geltender rechtlicher und steuerlicher Melde- und Zahlungs-
pflichten nutzen wird.

ZEITPUNKT DES ERHALTS
Die zurückbehaltene Korrespondenz gilt als ordnungsgemäss 
zugestellt und entfaltet die gleiche rechtliche Wirkung, wie wenn 
sie per Post an den Kunden gesandt worden wäre. Ohne an-
derslautenden Vermerk gilt die Korrespondenz der Bank als an 
demjenigen Tag zugestellt, mit welchem sie datiert ist, und ein 
Dokument des Kunden bzw. Dritter als an demjenigen Tag, an 
welchem es in der Bank eingetroffen ist.

ADRESSÄNDERUNG
Adressänderungen hat der Kunde der Bank unverzüglich mit- 
zuteilen. Post der Bank gilt als ordnungsgemäss zugestellt, 
wenn sie an die zuletzt vom Kunden bekannt gegebene Adresse 
gesandt wurde.

HAFTUNG DER BANK
Der Kunde anerkennt, dass die Nutzung der Dienstleistung 
«banklagernde Post» die Kenntnisnahme des Inhalts verzögern 
kann und dass er aufgrund solcher Verzögerungen Verluste 
oder andere Nachteile erleiden kann. Die Bank übernimmt 
keine Haftung für die Folgen, welche mit dem Zurückbehalten 
der Korrespondenz verbunden sind. Schäden, welche aus dem 
oder im Zusammenhang mit diesem Auftrag entstehen, trägt 
der Kunde.

DAUER DER AUFBEWAHRUNG
Die Verpflichtung zur Aufbewahrung erlischt fünf Jahre nach 
Ausfertigung des Bankdokuments oder nach Eingang des 
Dokuments bei der Bank. Nach Ablauf dieser Frist ist die Bank 
ohne Weiteres berechtigt, zurückbehaltene Korrespondenz, 
einschliesslich Schriftstücken Dritter, zu vernichten.

AUFBEWAHRUNGSGEBÜHR
Für die Zurückhaltung der Korrespondenz erhebt die Bank 
eine jährliche Gebühr. Sie ist berechtigt, sämtliche Gebühren den 
Konti des Kunden bei der Bank zu belasten.

BEENDIGUNG
Der vorliegende Auftrag kann von beiden Parteien jederzeit 
schriftlich gekündigt werden. Im Falle der Kündigung muss der 
Kunde der Bank schriftlich mitteilen, wohin die banklagernde 
Post zugestellt oder ob sie vernichtet werden muss.

Banklagernde Korrespondenz
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TRESORFACH

ZWECK
Die Bank vermietet Schrankfächer, welche nur für die Auf- 
bewahrung von Wertsachen wie Wertpapieren, Dokumenten, 
Juwelen, Geld, Edelsteinen und Edelmetallen, Gold- und Silber- 
waren verwendet werden dürfen. Jede andere Verwendung ist 
untersagt. Der Kunde verpflichtet sich, keine verbotenen oder 
gefährlichen Gegenstände im Schrankfach aufzubewahren, und 
haftet für jeden Verlust oder jede Beschädigung, welche durch 
die Nichtbeachtung dieser Pflicht entstehen.

PERSÖNLICHE ERSCHEINUNGSPFLICHT
Zur Eröffnung eines Schrankfaches muss der Kunde grundsätz- 
lich persönlich bei der Bank erscheinen.

MIETZINS
Der Mietzins ist im Voraus gemäss dem zu jenem Zeitpunkt mass-
gebenden Tarif zu entrichten. Wenn der Vertrag für unbestimmte 
Zeit abgeschlossen wurde, ist der Mietzins für ein Jahr im Voraus 
zu bezahlen. Die Bank ist berechtigt, die Miete für künftige Miet-
perioden jederzeit anzupassen.

MIETDAUER UND AUFLÖSUNG
Schrankfächer werden entweder für eine unbefristete oder für 
eine befristete Zeit vermietet. Unbefristete Mietverhältnisse kön-
nen auf Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden. Die ent-
sprechende schriftliche Mitteilung muss jedoch einen Monat 
vorher im Besitze der Bank sein. Die Bank selbst kann zu jeder 
Zeit ohne Grundangabe, unter Einhaltung einer einmonatigen 
Kündigungsfrist, das Mietverhältnis mit eingeschriebenem Brief 
an die letzte ihr mitgeteilte bekannte Adresse des Kunden auflö-
sen. In diesem Fall kann der Kunde eine Rückzahlung des bereits 
geleisteten Mietzinses pro rata temporis verlangen.

ZUGANG
Jedes Schrankfach steht unter dem Doppelverschluss des 
Kunden und der Bank. Das Öffnen des Fachs erfolgt seitens der 
Bank durch einen Schlüssel oder eine elektronische Vorrichtung, 
seitens des Kunden durch einen von zwei ausgehändigten Kun-
denschlüsseln. Es ist untersagt, Ersatzschlüssel anfertigen zu 
lassen. Der Kunde ist für die ihm übergebenen Schlüssel voll- 
umfänglich verantwortlich, einschliesslich deren Missbrauch. 
Verliert er einen oder beide Schlüssel, so hat er die Bank hiervon 
sofort zu verständigen. Diese wird alsdann die nötigen Mass- 
nahmen (z.B. Auswechslung des Schlosses) auf Kosten des 
Kunden vorkehren.

VOLLMACHTREGELUNG
Wird die Bank vorgängig entsprechend unterrichtet, darf der 
Kunde Dritte bevollmächtigen, über das Schrankfach zu verfü-
gen. Die erwähnte Bevollmächtigung muss der Bank jedoch 
schriftlich vorliegen. Der Widerruf dieser Vollmacht muss eben-
falls schriftlich gegenüber der Bank erfolgen. Die Bank lehnt 
jegliche Haftung betreffend Echtheit und Gültigkeit der in die-
ser Vollmacht enthaltenen Unterschriften ab.

VERFÜGUNGS- UND ZUTRITTSRECHT
Mieten mehrere Personen ein Schrankfach, ist vertraglich zu 
regeln, ob die entsprechenden Zugangs- und Verfügungsrechte 
einzeln oder gemeinsam ausgeübt werden dürfen. Ohne an-
derslautende, der Bank vorliegende, schriftliche Vereinbarung 
betrachtet sie jede Person einzeln als zugangs- und verfü-
gungsberechtigten Kunden. Die Bank hat in diesem Zusam-
menhang auch keine weiteren Pflichten als die in dieser 
Broschüre aufgeführten.

Der Zutritt zu den Schrankfächern wird während der Schalter-
öffnungszeiten gewährleistet. Der Kunde bzw. sein Bevollmächtig- 
ter hat sich gegenüber der Bank zu legitimieren, um Zutritt zum 
Schrankfach zu erhalten. Zur Vornahme der im Zusammenhang 
mit den verwahrten Wertgegenständen erforderlichen Arbeiten 
(z.B. Abtrennen von Coupons) stehen dem Kunden, soweit mög-
lich, spezielle Räume zur Verfügung.

ABTRETUNGSVERBOT
Mit Ausnahme der unter «Verfügungs- und Zutrittsrecht» ge-
nannten Regelung darf der Kunde keine Rechte aus diesem 
Vertrag an Dritte abtreten.

HAFTUNG DER BANK
Die Bank trifft bezüglich Überwachung, Sicherheit und Schliess- 
ung der Schrankfächer sowie des Zutritts dazu die üblichen Sicher- 
heitsvorkehrungen. Sie haftet für allfällige Schäden, die durch 
fehlende und/oder ungenügende Sicherheitsmassnahmen ent-
stehen, nur bei grobem Verschulden. Jegliche weitergehende 
Haftung wird ausdrücklich wegbedungen. 
 
Alle Gegenstände, Dokumente etc., welche im Schrankfach 
deponiert sind, gelten als in der Obhut des Kunden befindlich, 
der sie in seinem eigenen Interesse versichern sollte.

Tresorfach



AUSSTEHENDE ANSPRÜCHE
Wenn der Kunde oder seine Rechtsnachfolger der schriftlichen 
Aufforderung zur Rückgabe der Schlüssel bei Beendigung des 
Mietverhältnisses oder zur Bezahlung rückständiger Ansprü- 
che aus dem Vertragsverhältnis nicht binnen einer Frist von 
30 Tagen seit schriftlicher Aufforderung nachkommen, so ist die 
Bank berechtigt, ohne Einleitung des Rechtsweges oder Zuzug 
einer öffentlichen Urkundsperson das Fach auf Kosten des Kun-
den öffnen zu lassen und ihre Ansprüche aus der freihändigen 
Verwertung des Inhaltes zu befriedigen. Die Bank nimmt in die-
sem Falle ein Inventar des Schrankfaches auf. Die Aufforderung 
gilt als dem Kunden zugestellt, wenn sie durch einen eingeschrie-
benen Brief an die letzte der Bank bekannte Adresse des Kunden 
gerichtet worden ist.
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US-PERSONEN

US-Personen
SUBSTANTIAL PHYSICAL PRESENCE TEST
Sind die nachfolgenden Kriterien kumulativ erfüllt, gilt der 
Kunde als US-Person:

	 Aufenthalt in den USA von mindestens 31 Tagen im aktuellen 
	 Kalenderjahr und
	 Aufenthalt in den USA von insgesamt mindestens 183  
	 Tagen im Kalenderjahr und in den beiden vorangegang- 
	 enen Kalenderjahren, wobei die Tage im Kalenderjahr voll, 
	 diejenigen im Jahr vor dem Kalenderjahr zu einem Drittel 
	 und diejenigen in dem diesem Kalenderjahr vorangehen- 
	 den Jahr zu einem Sechstel zu zählen sind.

Selbst wenn die Voraussetzungen der 183-Tage-Regel erfüllt sind, 
gilt der Kunde als Non-US-Person, sofern folgende Vorgaben ku-
mulativ erfüllt sind:

	 Kunde hält sich im laufenden Kalenderjahr weniger als  
	 183 Tage in den USA auf und
	 besitzt ein effektives Steuerdomizil ausserhalb der USA und
	 unterhält eine engere Beziehung zu einem Staat ausser- 
	 halb der USA, in dem er sein Domizil hat.

ZUSTIMMUNG ZUR EINLIEFERUNG VON WEITEREN 
UNTERLAGEN / ENTBINDUNG VOM SCHWEIZERI-
SCHEN BANKKUNDENGEHEIMNIS FÜR PERSONEN 
MIT US-STATUS
Der Kunde als wirtschaftlich Berechtigter (Beneficial Owner 
an den Vermögenswerten und / oder Erträgen, nachfolgend 
BO genannt), welcher den Status einer US-Person gemäss 
US-Steuerrecht hat, erklärt entsprechend den anwendbaren Vor-
schriften des US-Steuerrechts Folgendes:

	 Er verpflichtet sich, der Bank ein vollständig ausgefülltes 
	 und unterzeichnetes IRS-Formular W-9 samt Taxpayer Iden- 
	 tification Number (TIN) abzugeben.
	 Er erlaubt der Bank, das von ihm eingereichte IRS-Formular 
	 W-9 direkt oder indirekt der US-Depotstelle oder den zu- 
	 ständigen US-Behörden im Verlauf der Geschäftsbeziehung 
	 oder nach deren Beendigung zu übergeben.

Im Falle von abweichendem(en) oder zusätzlichem(en) BO(s) ge-
mäss US-Steuerrecht:

	 erklärt sich der Kunde damit einverstanden, der Bank die 
	 vom US-Steuerrecht verlangten Dokumentationen und In- 
	 formationen, welche u.a. das entsprechende IRS-Formular, 
	 eine Erklärung zum Withholding und Unterlagen zum BO 
 	 etreffen, zukommen zu lassen;
	 willigt der Kunde ein, der Bank ein vollständig ausgefülltes  
	 und unterzeichnetes IRS-Formular W-9 samt TIN für jeden  

	 abweichenden oder zusätzlichen BO, welcher als US-Person 
	 gilt, bereitzustellen;
	 ermächtigt der Kunde die Bank, jede Information sowie 
	 jedes IRS-Formular W-9 bezüglich abweichenden(er) oder 
	 zusätzlichen(er) BO(s) der US-Depotstelle oder den zustän- 
	 digen US-Behörden im Verlauf der Geschäftsbeziehung 
	 oder nach deren Beendigung zu übergeben.

Der Kunde ist sich bewusst, dass seine Identität den US- 
Steuerbehörden bekannt gegeben wird, und bestätigt hiermit 
unwiderruflich, dass die Bank jede Information bezüglich der Ge-
schäftsbeziehung mit der Bank (u.a. Name und Adresse des 
Kunden, Informationen über den BO, Kopie des IRS-Formulars 
W-9, Kontoauszüge, Höhe der Vermögenswerte auf der Bank, 
Höhe der Einnahmen und Einkommen sowie anderweitige Infor-
mationen über die Geschäftsbeziehung mit der Bank, die vom 
IRS verlangt werden) direkt oder indirekt den US-Steuerbehörden 
im Verlauf der Geschäftsbeziehung oder nach deren Beendigung 
meldet. Hiermit verzichtet der Kunde unwiderruflich auf jegli- 
chen Schutz aus schweizerischem Recht oder jeglicher anderen 
anwendbaren Gesetzgebung über das Bankkundengeheimnis 
oder Datenschutz, sofern dies zur hier dargelegten Berichterstat-
tung nötig ist. Der Kunde übernimmt die Verantwortung für sämt-
liche Folgen, die sich aus der Weiterleitung von Informationen 
gemäss der vorliegenden Erklärung ergeben.

Der Kunde akzeptiert und anerkennt bezüglich der vorerwähnten 
Punkte, dass seine Zustimmung bzw. Entbindung eine Voraus-
setzung zur Eröffnung und / oder Aufrechthaltung eines Kontos 
bei der Bank ist.

Der Kunde anerkennt im Weiteren, dass die Bank in Zukunft 
ihrer Depotstelle und / oder den US-Behörden Informationen 
über Saldo und Einnahmen sowie betreffend Konten, auf welche 
sich diese Eigenerklärung bezieht, im Verlauf der Geschäfts- 
beziehung oder nach deren Beendigung zur Verfügung stellen 
wird. Der Kunde erklärt und bestätigt, dass dies keine Verletzung 
des Bankkundengeheimnisses seitens der Bank darstellt. 
Diese Genehmigung erstreckt sich ausdrücklich auf jegliche 
vom Kunden eingereichten Formulare / (Eigen-)Erklärungen, wel-
che gegebenenfalls Informationen bezüglich Dritten beinhalten 
(bspw. BOs) oder welche durch Dritte unterschrieben wurden.

Der Kunde bestätigt, dass seine gegenüber der Bank gemachten 
Angaben nach seinem besten Wissen und Gewissen korrekt und 
vollständig sind. Er anerkennt, dass die Bank keinerlei Verant-
wortung für eine unvollständige, irreführende oder der Wahrheit 
nicht entsprechende Angabe trägt. Dementsprechend wird er die 
Bank für jegliche Vermögenseinbussen (einschliesslich Kosten 
und Gebühren) schadlos halten, die der Bank direkt oder indirekt 
dadurch entstehen könnten.
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